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Allgemeine Hinweise 
 
 

 

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

die Rechtsverordnung zu den Informationspflichten (§ 7 Versiche-
rungsvertragsgesetz) regelt den Umfang der Verbraucherinfor-
mation zu Versicherungsverträgen. Nachfolgend erhalten Sie diese 
Informationen bzw. einen Überblick darüber, wo Sie diese 
entnehmen können. 

 

1. Angaben über die Identität des Versicherers und der 
etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlos-
sen werden soll; das Handelsregister, bei dem der Rechts-
träger eingetragen ist und die zugehörige Registernummer; 
zur Identität gehören insbesondere der Name, die Anschrift, 
die Rechtsform und der Sitz. 

Zurich Versicherung Aktiengesellschaft (Deutschland) 
Direktion Köln 
Riehler Straße 90 
50657 Köln 
Telefon 0221 7715-0 
Fax 0221 7715-240 
www.zuerich.de 

Aufsichtsratsvorsitzende: Annette Court 
Vorstand: Eduard Thometzek (Vors.), Andreas Bruckner,  
Dr. Bernd Dedert, Manfred Florian, Rüdiger Hackhausen,  
Dr. Marita Kraemer, Dieter van Loo, Arnulf Loy, Josef Marx,  
Dr. Rolf G. Niemann, Axel Schmitz, Jürgen Schulz,  
Dr. Jochen Schwarz, Jörg Wälder 
Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main (HRB 41176) 

 

2. Angaben über die Identität eines Vertreters des 
Versicherers in dem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, 
in dem der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz hat, 
wenn es einen solchen Vertreter gibt, oder die Identität 
einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Anbieter, 
wenn der Versicherungsnehmer mit dieser geschäftlich zu 
tun hat und die Eigenschaft, in der diese Person gegenüber 
dem Versicherungsnehmer tätig wird. 

Diese Angaben sind für das Versicherungsgeschäft der Zurich 
Gruppe Deutschland nicht relevant. 

 

3.  Angaben über die ladungsfähige Anschrift des Versi-
cherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäfts-
beziehung zwischen dem Versicherer, seinem Vertreter oder 
einer anderen gewerblich tätigen Person gemäß Nummer 2 
und dem Versicherungsnehmer maßgeblich ist, bei juristi-
schen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen 
auch den Namen eines Vertretungsberechtigten. 

Zurich Versicherung Aktiengesellschaft (Deutschland) 
Direktion Köln 
Riehler Straße 90 
50657 Köln 

 

4.  Angaben über die Hauptgeschäftstätigkeit des 
Versicherers sowie Name und Anschrift der zuständigen 
Aufsichtsbehörde; 

Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn. 

 

5.  Angaben über das Bestehen eines Garantiefonds oder 
anderer Entschädigungsregelungen, die nicht unter die 
Richtlinie 94/19/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30. Mai 1994 über Einlagensicherungssysteme 
(ABl. EG Nr. L 135 S. 5) und die Richtlinie 97/9/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 
über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. EG 
Nr. L 84 S. 22) fallen; Name und Anschrift des Garantiefonds 
sind anzugeben; 

Diese Angaben sind für das Versicherungsgeschäft der Zurich 
Gruppe Deutschland nicht relevant. 

 

6.  Angaben über die wesentlichen Merkmale der 
Versicherungsleistung, insbesondere  

a) die für das Versicherungsverhältnis geltenden 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen einschließlich der 
Tarifbestimmungen sowie die Angabe des auf den Vertrag 
anwendbaren Rechts; 

b) Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung 
der Leistung des Versicherers. 

zu a): 
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten richten sich nach dem 
Versicherungsschein, dem Antrag, den beantragten Allgemeinen 
Versicherungs-Bedingungen, Sonderbedingungen, Zusatzbedin-
gungen und / oder Klauseln sowie den gesetzlichen Bestimmun-
gen. 

Auf Ihren Versicherungsvertrag findet das Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland Anwendung, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

zu b): 
Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihren Allgemeinen Vertrags-
bedingungen. 

 

7.  Angaben über den Gesamtpreis der Versicherung 
einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, 
wobei die Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das 
Versicherungsverhältnis mehrere selbstständige Versiche-
rungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis 
nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grund-
lagen seiner Berechnung, die dem Versicherungsnehmer 
eine Überprüfung des Preises ermöglichen. 

Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot. 

Die zu zahlende Prämie enthält die zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung gültige Versicherungsteuer. 

Ist für die Jahresprämie Ratenzahlung vereinbart, werden folgende 
Zuschläge berechnet: 

Zahlungsweise halbjährlich 3 % 

Zahlungsweise vierteljährlich und monatlich 5 % 

 

8.  Angaben über gegebenenfalls zusätzlich anfallende 
Kosten unter Angabe des insgesamt zu zahlenden Betrages 
sowie mögliche weitere Steuern, Gebühren oder Kosten, 
die nicht über den Versicherer abgeführt oder von ihm in 
Rechnung gestellt werden; anzugeben sind auch alle 
Kosten, die dem Versicherungsnehmer für die Benutzung 
von Fernkommunikationsmitteln entstehen, wenn solche 
zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden. 

Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages oder aus 
anderen Gründen werden nicht erhoben. Sie haben das Recht, 
jederzeit gegen Erstattung der Kosten Abschriften der Erklärungen 
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zu fordern, die Sie mit Bezug auf den Vertrag, insbesondere bei 
der Antragstellung und im Schadenfall, abgegeben haben. 

Aus wirtschaftlichen Gründen werden Beträge von EUR 2,– und 
weniger nicht erhoben und nicht erstattet. 

 

9.  Angaben über Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung 
und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der 
Prämien. 

Der Versicherungsschutz tritt erst nach Zahlung des Erstbeitrages, 
zu dem auch die Versicherungsteuer gehört, in Kraft, jedoch nicht 
vor dem im Versicherungsschein festgesetzten Versicherungs-
beginn. Soweit die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden 
Versicherungsbedingungen schon vor der Zahlung des Erstbeitra-
ges Versicherungsschutz vorsehen, erlischt dieser rückwirkend, 
wenn der Erstbeitrag nicht unverzüglich gezahlt wird. Unverzüg-
lich bedeutet, dass der Beitrag nach Ablauf von zwei Wochen 
nach Zugang des Versicherungsscheins fällig ist. Wenn eine 
Zahlung später als zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungs-
scheines erfolgt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem 
Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

Eine etwa erteilte vorläufige Deckung tritt rückwirkend außer 
Kraft, falls der Einlösungsbetrag nicht unverzüglich gezahlt wird. 
Dies gilt auch für den Fall, dass der Versicherungsfall bereits 
eingetreten ist. Versicherungsschutz besteht dann für den 
Versicherungsfall nicht. 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt 
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag 
eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer 
berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zah-
lung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versi-
cherers erfolgt. Kann die Abbuchung aus Gründen, die der Versi-
cherungsnehmer zu vertreten, also verschuldet hat nicht ausge-
führt werden oder wird ihr widersprochen, erlischt eine etwa 
gewährte vorläufige Deckung – falls nicht anderes vereinbart 
worden ist – rückwirkend ab Beginn. Dies gilt auch, wenn der 
Versicherungsfall bereits eingetreten ist. Versicherungsschutz 
besteht dann für den Versicherungsfall nicht. 

 

10.  Angaben über die Befristung der Gültigkeitsdauer der 
zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die 
Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere 
hinsichtlich des Preises. 

Das Ihnen unterbreitete Angebot hat eine Gültigkeit von 3 Mona-
ten und gilt vorbehaltlich einer Änderung der vom Gesetzgeber 
festgelegten Versicherungsteuer sowie einer endgültigen Risiko-
prüfung. 

 

11.  Angaben über gegebenenfalls den Hinweis, dass sich 
die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die 
wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzufüh-
renden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder 
deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, 
auf die der Versicherer keinen Einfluss hat, und dass in der 
Vergangenheit erwirtschaftete Beträge kein Indikator für 
künftige Erträge sind; die jeweiligen Umstände und Risiken 
sind zu bezeichnen. 

Diese Angaben sind für das Versicherungsgeschäft der Zurich 
Gruppe Deutschland nicht relevant. 

 

12.  Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, 
insbesondere über den Beginn der Versicherung und des 
Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während 
der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll. 

Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot. 

13.  Angaben über das Bestehen oder Nichtbestehen eines 
Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der 
Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen 
Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist und die 
Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen 
über den Betrag, den der Versicherungsnehmer im Falle des 
Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen hat. 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen 
widerrufen. Der Widerruf ist in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 
zu erklären und muss keine Begründung enthalten; zur Fristwah-
rung genügt die rechtzeitige Absendung. 

Der Widerruf ist an folgende Stelle zu richten: 
Zurich Versicherung AG (Deutschland) 
Direktion Köln 
Riehler Straße 90 
50657 Köln 
Fax-Nr.: 0221 7715-240 
E-Mail: service@zurich.de 

Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen in 
Textform folgende Unterlagen zugegangen sind: 

– der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
der weiteren Informationen 

– eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht 
und über die Rechtsfolgen des Widerrufs, die Ihnen Ihre 
Rechte entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten 
Kommunikationsmittels deutlich macht und die den Namen 
und die Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu 
erklären ist, sowie einen Hinweis auf den Fristbeginn und auf 
die Regelungen zu Form, Begründung und Fristwahrung des 
Widerrufs enthält. 

Rechtsfolgen des Widerrufs 

Sofern Sie Ihr Widerrufsrecht ausüben, haben wir nur den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien/ 
Beiträge zu erstatten, wenn Sie in der Belehrung auf Ihr Wider-
rufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden 
Betrag hingewiesen worden sind und zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt; die 
Erstattungspflicht ist unverzüglich, spätestens 30 Tage nach 
Zugang des Widerrufs zu erfüllen. Ist der Hinweis unterblieben, 
haben wir zusätzlich die für das erste Jahr des Versicherungs-
schutzes gezahlten Prämien/Beiträge zu erstatten; dies gilt nicht, 
wenn Sie Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch 
genommen haben. 

 

14.  Angaben zur Laufzeit und gegebenenfalls zur 
Mindestlaufzeit des Vertrages. 

Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot. 

 

15. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere 
zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließ-
lich etwaiger Vertragsstrafen. 

Nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer verlängern sich Versi-
cherungsverträge mit mindestens einjähriger Dauer stillschwei-
gend von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweili-
gen Ablauf der anderen Partei eine Kündigung in Schriftform 
zugegangen ist. 

Ein Versicherungsvertrag, der für die Dauer von mehr als drei 
Jahren abgeschlossen worden ist, kann von Ihnen zum Schluss des 
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer 
Frist von drei Monaten in Schriftform gekündigt werden. 

 

16.  Angaben über die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von 
Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss des 
Versicherungsvertrags zugrunde legt. 

Diese Angaben sind für das Versicherungsgeschäft der Zurich 
Gruppe Deutschland nicht relevant. 
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17.  Angaben über eine Vertragsklausel über das auf den 
Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige 
Gericht; 

Wenn Sie uns verklagen, können Sie Ansprüche aus Ihrem Versi-
cherungsvertrag bei den nachfolgenden Gerichten geltend 
machen: 

a) Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist oder das 
örtlich zuständige Gericht Ihres gewöhnlichen Aufenthalts-
ortes. 

b) Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreu-
ende Niederlassung örtlich zuständig ist. 

Wenn wir Sie verklagen, können wir Ansprüche aus dem Versiche-
rungsvertrag bei nachfolgenden Gerichten geltend machen:  

a) Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist. 

b) Haben Sie einen Geschäfts- oder Gewerbebetrieb, außerdem 
das Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die 
Niederlassung Ihres Betriebes befindet. 

 

18.  Angaben über die Sprachen, in welchen die Vertrags-
bedingungen und die in dieser Vorschrift genannten Vorab-
informationen mitgeteilt werden sowie die Sprachen, in 
welchen sich der Versicherer verpflichtet, mit Zustimmung 
des Versicherungsnehmers die Kommunikation während 
der Laufzeit dieses Vertrags zu führen. 

Die Vertragssprache ist Deutsch, sofern im Einzelfall nicht etwas 
anderes vereinbart wird. 

 

19.  Angaben über einen möglichen Zugang des Versiche-
rungsnehmers zu einem außergerichtlichen Beschwerde- 
und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die 
Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich 
darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für den Versiche-
rungsnehmer, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon 
unberührt bleibt. 

Die Zurich Gruppe Deutschland ist Mitglied im Verein „Ombuds-
mann e.V.“. Hier können Sie unter der nachfolgenden Adresse 
das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in 
Anspruch nehmen, sofern der Versicherungsvertrag von Ihnen als 
natürliche Person abgeschlossen wurde und weder Ihrer 
gewerblichen noch Ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
zuzurechnen ist. 

Versicherungsombudsmann e.V. 
Kronenstraße 13 
10117 Berlin 
Telefon 01804 224424* 
Fax 01804 224425* 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Ihre Möglichkeit zur Beschreitung des Rechtsweges bleibt hiervon 
unberührt. 

 

20.  Angaben über die Möglichkeit einer Beschwerde bei 
der unter Nr. 4 genannten Aufsichtsbehörde. 

Bei Fragen oder Beanstandungen, die im Zusammenhang mit Ihrer 
Versicherung stehen, können Sie sich direkt an die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn. 

wenden. 

                                                 
* Kosten: 24 Cent pro Anruf/pro Fax (aus dem Festnetz, ggf. davon abweichender Tarif 

aus den Mobilfunknetzen) 
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG-E über die Folgen  
einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
 

 

 

Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen 
können, ist es notwendig, dass Sie alle Fragen wahrheitsgemäß 
und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände 
anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 

Personenbezogene Angaben (z. B. zur Unfallversicherung), die Sie 
nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, 
sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber der  

Zurich Versicherung AG (Deutschland) 
Direktion Köln 
Riehler Str. 90 
50657 Köln 

schriftlich nachzuholen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, 
wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. 
Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeige-
pflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 

 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle 
Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in 
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzu-
zeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertrags-
annahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, 
sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 
Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom 
Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass 
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein 
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären 
wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir 
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der 
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 

– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles 

– noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie 
die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der 
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 

 

2. Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorver-
tragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos 
verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

 

3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden 
die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestand-
teil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die 
anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie 
die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen 
Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 
10% oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertrags-
änderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in 
unserer Mitteilung hinweisen. 

 

4. Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer 
Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich 
weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 
nicht verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 
zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht ange-
zeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige 
kannten. 
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Allgemeine Bedingungen für die Elektronikversicherung 
(ABE 2008) 
 

 
Abschnitt A 
 

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen  
 

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schä-
den 

 

§ 3 Versicherte Interessen 

 

§ 4 Versicherungsort 

 

§ 5 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversi-
cherung 

 

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Kosten 

 

§ 7 Umfang der Entschädigung 

 

§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

 

§ 9 Sachverständigenverfahren 

 

§ 10 Wiederherbeigeschaffte Sachen 

 

§ 11 Wechsel der versicherten Sachen 

 
Abschnitt B 
 

§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 

 

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Einmal-  
oder Erstprämie 

 

§ 3 Dauer und Ende des Vertrages 
 

§ 4 Folgeprämie 
 

§ 5 Lastschriftverfahren 
 

§ 6 Ratenzahlung  
 

§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 

§ 9 Gefahrerhöhung 
 

§ 10 Überversicherung 
 

§ 11 Mehrere Versicherer 
 

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung 
 

§ 13 Übergang von Ersatzansprüchen 
 

§ 14 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
 

§ 15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
 

§ 16 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen 
 

§ 17 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
 

§ 18 Verjährung 
 

§ 19 Zuständiges Gericht 
 

§ 20 Anzuwendendes Recht 

 
 

Abschnitt A 
 

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 
 

1. Versicherte Sachen 
 

Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
elektrotechnischen und elektronischen Anlagen und Geräte, 
sobald sie betriebsfertig sind. 
 

Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erpro-
bung und soweit vorgesehen nach beendetem Probebetrieb 
entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb 
befindet. Eine spätere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit 
unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch wäh-
rend einer De- oder Remontage sowie während eines Trans-
portes der Sache innerhalb des Versicherungsortes. 

 

2. Nicht versicherte Sachen  
 

Nicht versichert sind 
 

a) Wechseldatenträger; 
 

b) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und 
Arbeitsmittel; 

 

c) Werkzeuge aller Art; 
 

d) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versi-
cherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewech-
selt werden müssen.  

 
 

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schä-
den 

 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 
 

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen 
eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen von versicher-
ten Sachen (Sachschaden) und bei Abhandenkommen versi-
cherter Sachen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder 
Plünderung.  
 

Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer 
oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergesehen 
haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit 
erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen können, wobei 
nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Versicherer 
dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschäden 
durch  
 

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter; 
 

b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 
 

c) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung; 
 

d) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung sowie 
Schwelen, Glimmen, Sengen, Glühen oder Implosion; 

 

e) Wasser, Feuchtigkeit; 
 

f) Sturm, Frost, Eisgang, Überschwemmung. 
 
 

2. Elektronische Bauelemente  
 

Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der 
versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte 
Gefahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit (im 
Reparaturfall üblicherweise auszutauschende Einheit) oder auf 
die versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser 
Beweis nicht zu erbringen, so genügt die überwiegende Wahr-
scheinlichkeit, dass der Schaden auf die Einwirkung einer 
versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist. 

Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch 
Entschädigung geleistet. 
 
 

3. Röhren und Zwischenbildträger  
 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, leistet der Versiche-
rer Entschädigung für Röhren und Zwischenbildträger nur bei 
Schäden durch 
 

a) Brand, Blitzschlag, Explosion; 
 

b) Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus; 
 

c) Leitungswasser. 
 

Nr. 4 bleibt unberührt. Begriffsbestimmungen sind Nr. 5 zu 
entnehmen. 
 
 

4. Nicht versicherte Gefahren und Schäden  
 

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen keine Entschädigung für Schäden 

 

a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen 
Repräsentanten; 
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b) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 
Revolution, Rebellion, Aufstand; 

 

c) durch Innere Unruhen; 
 

d) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen; 

 

e) durch Erdbeben; 
 

f) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits 
vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer oder 
seinen Repräsentanten bekannt sein mussten; 

 

g) durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte 
vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für Folgeschäden an 
weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung 
geleistet. Nr. 2 bleibt unberührt; 

 

h) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit 
dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
bekannt sein musste; der Versicherer leistet jedoch Ent-
schädigung, wenn der Schaden nicht durch die Repara-
turbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die Sache 
zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des Versicherers 
wenigstens behelfsmäßig repariert war; 

 

i) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder 
Händler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag 
einzutreten hat. 

 

Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Versiche-
rer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung der 
Entschädigung, dass ein Dritter für den Schaden eintreten 
muss und bestreitet der Dritte dies, so behält der Versiche-
rungsnehmer zunächst die bereits gezahlte Entschädigung. 
 

§ 86 VVG - Übergang von Ersatzansprüchen - gilt für diese 
Fälle nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch auf 
Kosten und nach den Weisungen des Versicherers außerge-
richtlich und erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu machen. 
 

Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versiche-
rungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht folgt oder 
soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer Schadenersatz 
leistet. 
 

5. Gefahrendefinitionen 
 

Im Sinne dieser Bedingungen gilt: 
 

a) Raub 
 

 Raub liegt vor, wenn gegen den Versicherungsnehmer 
Gewalt angewendet oder angedroht wird, um dessen Wi-
derstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen aus-
zuschalten. 

 

 Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete Personen 
gleich, die vorübergehend die Obhut über die versicherten 
Sachen ausüben. 

 

b) Einbruchdiebstahl 
 

 Einbruchdiebstahl im Sinne dieses Vertrages liegt vor, 
wenn jemand fremde Sachen wegnimmt, nachdem er in 
einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mit-
tels  

 

aa) richtiger Schlüssel, die er durch Einbruchdiebstahl 
oder durch Raub an sich gebracht hatte;  

 

bb) falscher Schlüssel oder  
 

cc) anderer Werkzeuge eindringt. 
 

c) Brand, Blitzschlag, Explosion 
 

aa) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungs-
gemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat 
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten ver-
mag. 

 

bb) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blit-
zes auf Sachen. 

 

cc) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben 
von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich ver-
laufende Kraftäußerung. 

 

d) Leitungswasser 
 

 Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- und Ablei-
tungsrohren, den sonstigen Einrichtungen der Wasserver-
sorgung   oder   der  Warmwasserheizungs-,   Dampfhei- 

zungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanla-
gen bestimmungswidrig ausgetreten ist. Sole, Öle, Kühl- 
und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solar-
heizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungs-
wasser gleich. 

 

§ 3 Versicherte Interessen 
 

1. Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers. 

Ist der Versicherungsnehmer nicht Eigentümer, so ist auch das 
Interesse des Eigentümers versichert. Die Bestimmungen zu 
versicherten Schäden und Gefahren bleiben unberührt. 
 

2. Bei Sicherungsübereignung gilt dies auch dann, wenn der 
Versicherungsnehmer das Eigentum nach Abschluss der Versi-
cherung überträgt.  
 

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen gemäß §§ 95 ff 
VVG zur Veräußerung der versicherten Sache. 
 

3. Hat der Versicherungsnehmer die Sache unter Eigentums-
vorbehalt verkauft, so ist auch das Interesse des Käufers versi-
chert. Der Versicherer leistet jedoch keine Entschädigung für 
Schäden, für die der Versicherungsnehmer als Lieferant (Her-
steller oder Händler) gegenüber dem Käufer einzutreten hat 
oder ohne auf den Einzelfall bezogene Sonderabreden einzu-
treten hätte. 
 

4. Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem Dritten als 
Mieter, Pächter, Entleiher oder Verwahrer übergeben, so ist 
auch das Interesse dieses Dritten versichert. 
 

5. Hat der Versicherungsnehmer die versicherte Sache, die er 
in seinem Betrieb verwendet oder Dritten überlässt (Nr. 4), 
selbst hergestellt, so leistet der Versicherer keine Entschädi-
gung für Schäden, für die bei Fremdbezug üblicherweise der 
Lieferant (Hersteller oder Händler) einzutreten hätte. 
 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Versicherung für 
fremde Rechnung.  
 

§ 4 Versicherungsort 
 

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungs-
ortes. Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag be-
zeichneten Betriebsgrundstücke. 
 

§ 5 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterver-
sicherung 

 

1. Versicherungswert 
 

Versicherungswert ist der Neuwert.  
 

a) Neuwert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicherten 
Sache im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten (z.B. 
Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle, Montage). 

 

b) Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten ge-
führt, so ist der letzte Listenpreis der Sache im Neuzu-
stand zuzüglich der Bezugskosten maßgebend; dieser 
Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung für ver-
gleichbare Sachen zu vermindern oder zu erhöhen.  

 

Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt an 
dessen Stelle der Kauf- oder Lieferpreis der Sache im 
Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten; dieser Betrag ist 
entsprechend der Preisentwicklung für vergleichbare Sa-
chen zu vermindern oder zu erhöhen.  

 

Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Liefer-
preis ermittelt werden, so ist die Summe der Kosten maß-
gebend, die jeweils notwendig war, um die Sache in der 
vorliegenden gleichen Art und Güte (z.B. Konstruktion, 
Abmessung, Leistung) zuzüglich der Handelsspanne und 
der Bezugskosten wiederherzustellen. Dieser Betrag ist 
entsprechend der Preisentwicklung zu vermindern oder zu 
erhöhen. 

 

Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben für den Versi-
cherungswert unberücksichtigt. 

 

c) Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht 
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen. 

 

2. Versicherungssumme  
 

Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Sache ge-
nannte Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen. Der Versicherungsnehmer soll die Versicherungs-
summe für die versicherte Sache während der Dauer des Versi- 
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cherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Versicherungswert 
anpassen. Dies gilt auch, wenn werterhöhende Änderungen 
vorgenommen werden. 
 

3. Unterversicherung 
 

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, so besteht 
Unterversicherung. 
 
 

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Kosten  
 

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens  

 

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles 
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des 
Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Wei-
sung des Versicherers macht.  

 

b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung 
für versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die 
Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt je-
doch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versi-
cherers entstanden sind.  

 

c) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen 
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese 
Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden. 

 

d)  Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderli-
chen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
vorzuschießen. 

 

2. Kosten für die Wiederherstellung von Daten  
 

a) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von 
Daten des Betriebssystems, welche für die Grundfunktion 
der versicherten Sache notwendig sind, sofern der Ver-
lust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Da-
ten infolge eines dem Grunde nach versicherten Scha-
dens an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem diese 
Daten gespeichert waren. 

 

b) Andere Daten sind nur nach besonderer Vereinbarung 
versichert. 

 

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung 
für versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die 
Versicherungssumme je vereinbarter Position. 

 

3. Zusätzliche Kosten 
 

Soweit vereinbart, sind über die Wiederherstellungskosten 
hinaus die nachfolgend genannten Kosten bis zur Höhe der 
jeweils hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf erstes 
Risiko versichert. Die jeweils vereinbarte Versicherungssumme 
vermindert sich nicht dadurch, dass eine Entschädigung geleis-
tet wird. 
 

a) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskos-
ten 

 

aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge eines dem Grunde nach versicherten Scha-
dens aufwenden muss, um versicherte und nicht 
versicherte Sachen, deren Teile oder Reste, die sich 
innerhalb des Versicherungsortes befinden 

 

- aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminie-
ren; 

 

- zu vernichten oder in die nächstgelegene geeig-
nete Abfallbeseitigungsanlage zu transportieren 
und dort zu beseitigen. 

 

bb) Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekon-
tamination und Entsorgung von Erdreich oder Ge-
wässern, Kosten für die Beseitigung von Beeinträch-
tigungen des Grundwassers oder der Natur sowie 
von Emissionen in der Luft. 

 

Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des Ver-
sicherungsnehmers aufgrund der Einliefererhaftung. 

 

cc) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versi-
cherungsnehmer aus einem anderen Versiche-
rungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 

b) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich 
 

aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge einer Kontamination durch einen dem Grunde 
nach versicherten Schaden aufgrund behördlicher 
Anordnungen aufwenden muss, um 

 

- Erdreich des Versicherungsortes zu untersu-
chen und nötigenfalls zu dekontaminieren oder 
auszutauschen; 

 

- den Aushub zu vernichten oder in die nächstge-
legene geeignete Deponie zu transportieren und 
dort abzulagern; 

 

- insoweit den Zustand des Versicherungsortes 
vor Eintritt des Schadens wiederherzustellen. 

 

bb) Die Aufwendungen gemäß aa) sind nur versichert, 
sofern die behördlichen Anordnungen 

 

- aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen er-
gangen sind, die vor Eintritt des Schadens er-
lassen wurden; 

 

- eine Kontamination betreffen, die nachweislich 
infolge dieses Schadens entstanden ist; 

 

- innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des 
Schadens ergangen sind und dem Versicherer 
ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb 
von drei Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet 
wurden. 

 

cc) Wird durch den Schaden eine bereits bestehende 
Kontamination des Erdreiches erhöht, so sind nur 
die Aufwendungen versichert, die den für eine Be-
seitigung der bestehenden Kontamination erforderli-
chen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht 
darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Scha-
den aufgewendet worden wäre. 

 

Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nöti-
genfalls durch Sachverständige festgestellt. 

 

dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher An-
ordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen 
des Versicherungsnehmers einschließlich der Einlie-
fererhaftung sind nicht versichert. 

 

ee) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versi-
cherungsnehmer aus einem anderen Versiche-
rungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 

 

c) Bewegungs- und Schutzkosten 
 

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
eines dem Grund nach versicherten Schadens aufwenden 
muss, wenn zum Zwecke der Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung der versicherten Sache andere Sa-
chen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen, 
insbesondere Aufwendungen für De- und Remontage, für 
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudetei-
len oder für das Erweitern von Öffnungen.   

d) Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, 
Gerüstgestellung, Bergungsarbeiten, Bereitstellung eines 
Provisoriums, Luftfracht 

 

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwen-
den muss. 

 
 

§ 7 Umfang der Entschädigung 
 

1. Wiederherstellungskosten 
 

Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden 
unterschieden.  
 

Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskosten 
zuzüglich des Wertes des Altmaterials nicht höher sind als der 
Neuwert der versicherten Sache.  
 

Sind die Wiederherstellungskosten höher, so liegt ein Total-
schaden vor. 
 

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Abzug 
insbesondere für Alter, Abnutzung und technischen Zustand. 
 

Versicherte Sachen, die  in  verschiedenen Positionen bezeich- 

216730022 0801 Seite 9 von 40 



 

net sind, gelten auch dann nicht als einheitliche Sache, wenn 
sie wirtschaftlich zusammen gehören. 
 

Werden versicherte Sachen in einer Sammelposition aufge-
führt, so gelten sie nicht als einheitliche Sache, sofern diese 
eigenständig verwendet werden können. 
 
 

2. Teilschaden  
 

Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des früheren, 
betriebsfertigen Zustandes notwendigen Aufwendungen abzüg-
lich des Wertes des Altmaterials.  
 

a) Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere 
 

aa) Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe; 
 

bb) Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch über-
tarifliche Lohnanteile und Zulagen, ferner Mehrkos-
ten durch tarifliche Zuschläge für Überstunden sowie 
für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten; 

 

cc) De- und Remontagekosten; 
 

dd) Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Ex-
pressfrachten; 

 

ee) Kosten für die Wiederherstellung des Betriebssys-
tems, welches für die Grundfunktion der versicher-
ten Sache notwendig ist; 

 

ff) Kosten für das Aufräumen und das Dekontaminieren 
der versicherten Sache oder deren Teile sowie Kos-
ten für das Vernichten von Teilen der Sache, ferner 
Kosten für den Abtransport von Teilen in die nächst-
gelegene geeignete Abfallbeseitigungsanlage, je-
doch nicht Kosten aufgrund der Einliefererhaftung. 

 

b) Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe der 
Wertverbesserung wird vorgenommen an Hilfs- und Be-
triebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmitteln, 
Werkzeugen aller Art sowie sonstigen Teilen, die während 
der Lebensdauer der versicherten Sache erfahrungsge-
mäß mehrfach ausgewechselt werden müssen, soweit 
diese Teile zur Wiederherstellung der versicherten Sache 
zerstört oder beschädigt werden. 

 

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für  
 

aa) Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnah-
men, die auch unabhängig von dem Versicherungs-
fall notwendig gewesen wären; 

 

bb) Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserun-
gen, die über die Wiederherstellung hinausgehen; 

 

cc) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, 
soweit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in frem-
der Regie entstanden wären; 

 

dd) entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in eigener 
Regie; 

 

ee) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige 
Wiederherstellung; 

 

ff) Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstel-
lung erforderlich sind, aber nicht an der versicherten 
Sache selbst ausgeführt werden; 

 

gg) Vermögensschäden. 
 
 

3. Totalschaden 
 

Entschädigt wird der Neuwert abzüglich des Wertes des Altma-
terials. 
 
 

4. Entschädigungsbegrenzung auf den Zeitwert 
 

Abweichend von Nr. 2 und Nr. 3 ist die Entschädigungsleistung 
auf den Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles 
begrenzt, wenn 
 

a) die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbeschaf-
fung (Totalschaden) unterbleibt oder  

 

b) für die versicherte Sache serienmäßig hergestellte Ersatz-
teile nicht mehr zu beziehen sind. 

 

Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf den Teil 
der Entschädigung, der den Zeitwert übersteigt, nur, soweit und 
sobald er innerhalb von zwei  Jahren nach Eintritt des Versiche- 

rungsfalles sichergestellt hat, dass er die Entschädigung zur 
Wiederherstellung der beschädigten oder Wiederbeschaffung 
der zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen verwen-
den wird. 
 

5. Weitere Kosten 
 

Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens 
über die Wiederherstellungskosten hinaus aufgewendet werden 
müssen, ersetzt der Versicherer im Rahmen der hierfür verein-
barten Versicherungssummen. 
 

6. Grenze der Entschädigung 
 

Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene Sache 
entfallende Teil der Versicherungssumme. 
 

7. Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung 
 

Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 
1 bis 6 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen 
Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu dem Versiche-
rungswert. Dies gilt nicht für Versicherungssummen auf Erstes 
Risiko. 
 

8. Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit  
 

Haben der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten 
den Schaden grob fahrlässig herbeigeführt, wird die Entschädi-
gung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis gekürzt. 
 

9. Selbstbehalt 
 

Der nach Nr. 1 bis 8 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.  

Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils 
einzeln abgezogen.  
Entstehen die mehreren Schäden jedoch an derselben Sache 
und besteht außerdem ein Ursachenzusammenhang zwischen 
diesen Schäden, so wird der Selbstbehalt nur einmal abgezo-
gen. 
 
 

§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
 

1. Fälligkeit der Entschädigung  
 

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind. 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung 
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu 
zahlen ist. 

 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat.  

 

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 
 

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versi-
cherer nach 1 b) geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn 
die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsneh-
mers nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederherge-
stellt oder wiederbeschafft worden ist. 
 

3. Verzinsung 
 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 
 

a) die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – ab 
Fälligkeit zu verzinsen; 

 

b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem 
der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen 
gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat; 

 

c) der Zinssatz beträgt 4 Prozent; 
 

d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig. 

 

4. Hemmung 
 

Bei der  Berechnung der  Fristen  gemäß Nr. 1, 3 a) und 3 b) ist 
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der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschul-
dens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht 
ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 
 

5. Aufschiebung der Zahlung 
 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen; 

 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 
den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft. 

 

6. Abtretung des Entschädigungsanspruches 
 

Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zu-
stimmung des Versicherers abgetreten werden. Die Zustim-
mung muss erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer sie 
aus wichtigem Grund verlangt. 
 

§ 9 Sachverständigenverfahren 
 

1. Feststellung der Schadenhöhe 
 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass der Schadens in einem Sachver-
ständigenverfahren festgestellt wird. 

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 
 

2. Weitere Feststellungen 
 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf 
weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt 
werden. 
 

3. Verfahren vor Feststellung 
 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr ge-
nannten Sachverständigen in Textform auffordern, den 
zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite 
Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor-
dernde Partei durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch 
den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese 
Folge hinzuweisen. 

 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist 
oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht, fer-
ner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäfts-
partnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen 
Verhältnis steht. 

 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn 
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als 
Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die 
Benennung eines Obmannes durch die Sachverständi-
gen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der 
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Scha-
denort zuständige Amtsgericht ernannt. 

 

4. Feststellung 
 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 
 

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeit-
punkt, von dem an der Sachschaden für den Versiche-
rungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik 
frühestens erkennbar war; 

 

b) den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, ins-
besondere 

 

aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zer-
störten und beschädigten versicherten Sachen mit 
deren Werten unmittelbar vor dem Schaden sowie 
deren Neuwerten zur Zeit des Schadens; 

 

bb) die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstel-
lung in den Zustand vor Schadeneintritt erforderli-
chen Kosten; 

 

cc) die  Restwerte  der  vom  Schaden  betroffenen Sa-
chen; 

c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten. 
 

5. Verfahren nach Feststellung 
 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden 
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachver-
ständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie 
unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig 
gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der 
Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine 
Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 
 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes 
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachge-
wiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage 
erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststel-
lungen berechnet der Versicherer die Entschädigung. 
 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver-
ständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen 
oder sie verzögern. 
 

6. Kosten 
 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes 
tragen beide Parteien je zur Hälfte. 
 

7. Obliegenheiten 
 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenhei-
ten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 
 
 

§ 10 Wiederherbeigeschaffte Sachen 
 

1. Anzeigepflicht 
 

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so 
hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung 
dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen. 
 

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 
 

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädi-
gung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den 
Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb 
von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. An-
dernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurückzu-
geben. 
 

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 
 

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versiche-
rungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versiche-
rungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die 
Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der 
Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von 
zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforde-
rung des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ab-
lauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer 
über. 

 

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedin-
gungsgemäß geringer als der Versicherungswert ist, so 
kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und 
muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er 
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang ei-
ner schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht be-
reit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache im Ein-
vernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend 
verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Ver-
kaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der 
von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung 
entspricht. 

 

4. Beschädigte Sachen  
 

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der 
Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädigung 
in Höhe der Wiederherstellungskosten auch dann verlangen 
oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen von Nr. 2 oder 
Nr. 3 bei ihm verbleiben. 
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5. Gleichstellung 
 

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn 
der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz 
wieder zu verschaffen. 
 

6. Übertragung der Rechte 
 

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte 
Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer 
den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu über-
tragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen. 
 
 

§ 11 Wechsel der versicherten Sachen 
 

Erhält der Versicherungsnehmer anstelle der im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Sache eine andere, jedoch tech-
nisch vergleichbare Sache, so besteht nach entsprechender 
Anzeige des Versicherungsnehmers hierfür vorläufige Deckung. 
 

Die vorläufige Deckung endet  
 

a) mit dem Abschluss des neuen Versicherungsvertrages 
oder 

 

b) mit Beginn eines weiteren Vertrages über vorläufige 
Deckung mit gleichartigem Versicherungsschutz oder 

 

c) mit der Beendigung der Vertragsverhandlungen, 
 

spätestens jedoch nach drei Monaten. 
 
 
 

Abschnitt B 
 
 

§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 

 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt 
hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungs-
nehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach 
seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versi-
cherer Fragen in Textform im Sinne des Satzes 1 stellt. 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Abs. 1, so kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 19-21 
VVG vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Vertrags-
änderung vornehmen. Der Versicherer kann nach § 21 Abs. 2 
VVG auch leistungsfrei sein. 
 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen, so sind gemäß § 20 VVG sowohl die Kennt-
nis und Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und Arglist 
des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 
 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag nach § 22 VVG we-
gen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
 
 

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder 
Einmalprämie 

 

1. Beginn des Versicherungsschutzes 
 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelung in 
Nr. 3 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
 

2. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie 
 

Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeit-
punkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebe-
nen Versicherungsbeginns zu zahlen. 
 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor 
Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüg-
lich nach Vertragsschluss zu zahlen. 
 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in 
Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 
 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder von getroffenen Vereinbarungen ab, ist die 
erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 
 

Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste 
Rate als erste Prämie. 

3. Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der 
Erst- oder Einmalprämie 

 

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, ist der Versicherer 
nach Maßgabe des § 37 VVG berechtigt, vom Vertrag zurück-
zutreten oder auch leistungsfrei. 
 
 

§ 3 Dauer und Ende des Vertrages 
 

1. Dauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitraum abgeschlossen. 
 

2. Stillschweigende Verlängerung 
 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Ver-
tragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jewei-
ligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 
 

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 
 

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom 
Versicherungsnehmer gekündigt werden. 
 

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen. 
 

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgese-
henen Zeitpunkt. 
 
 

§ 4 Folgeprämie 
 

Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der 
jeweiligen Versicherungsperiode fällig. Die Zahlung gilt als 
rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein 
oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt 
ist. Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung ergeben sich aus 
§ 38 VVG. 
 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprä-
mie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm 
durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 
 
 

§ 5 Lastschriftverfahren 
 

1. Pflichten des Versicherungsnehmers 
 

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren verein-
bart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der 
Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kon-
tos zu sorgen. 
 

2. Änderung des Zahlungsweges 
 

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder 
mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, 
nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, 
die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen. 
 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass 
der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende 
Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln. 
 

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlge-
schlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsneh-
mer in Rechnung gestellt werden. 
 
 

§ 6 Ratenzahlung 
 

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten 
bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. 
 

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode 
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer 
Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Ent-
schädigung fällig wird. 
 
 

§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 

Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Versiche-
rungsperiode oder wird es nach Beginn rückwirkend aufgeho-
ben oder von Anfang an wegen arglistiger Täuschung nichtig, 
so gebührt dem Versicherer die Prämie oder die Geschäftsge-
bühr nach Maßgabe der §§ 39 und 80 VVG. 
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§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 

1. Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall 
 

a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles alle vertraglich vereinbarten Obliegenheiten 
einzuhalten. 

 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten 
Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe des 
§ 28 VVG zur Kündigung berechtigt. Eine Kündigung des 
Versicherers wird mit Zugang wirksam. 

 

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls 
 

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls 

 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung 
des Schadens zu sorgen; 

 

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gege-
benenfalls auch mündlich oder telefonisch – anzu-
zeigen; 

 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung – ggf. auch mündlich oder telefo-
nisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestat-
ten; 

 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befol-
gen; erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag 
beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, 
hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu handeln; 

 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Ei-
gentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 
einzureichen; 

 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen 
durch den Versicherer freigegeben worden sind; 
sind Veränderungen unumgänglich, sind das Scha-
denbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. 
durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu 
einer Besichtigung durch den Versicherer aufzube-
wahren; 

 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede 
Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu ertei-
len, die zur Feststellung des Versicherungsfalles 
oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versi-
cherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung ü-
ber Ursache und Höhe des Schadens und über den 
Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; 

 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet wer-
den kann; 

 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versi-
cherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten 
gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies 
nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen mög-
lich ist. 

 

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 
oder 2, so ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28 und 82 
VVG leistungsfrei. 
 

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 
 

§ 9 Gefahrerhöhung 
 

Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungs-
nehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine 
Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen 
Dritten gestatten. 
 

Der  Versicherungsnehmer  hat  jede  Gefahrerhöhung, die ihm 
bekannt wird, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, und 

zwar auch dann, wenn sie ohne seinen Willen eintritt. Im Übri-
gen gelten die §§ 23 bis 27 VVG. Danach kann der Versicherer 
zur Kündigung berechtigt sein, eine Vertragsänderung vorneh-
men oder auch leistungsfrei sein. 
 
 

§ 10 Überversicherung 
 

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicher-
ten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als 
auch der Versicherungsnehmer nach Maßgabe des § 74 VVG 
die Herabsetzung der Versicherungssumme und der Prämie 
verlangen. 
 
 

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Ver-
mögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem 
Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem 
er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis 
erlangt. 
 
 

§ 11 Mehrere Versicherer 
 

1. Anzeigepflicht 
 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere 
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind 
der andere Versicherer und die Versicherungssumme an-
zugeben. 
 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 
1), ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündi-
gung berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung des 
Versicherers wird mit Zugang wirksam. 
 

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor dem 
Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen 
Versicherung erlangt hat. 
 

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles, noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 
 

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversiche-
rung 

 

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen diesel-
be Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungs-
summen zusammen den Versicherungswert oder über-
steigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädi-
gungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der 
anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamt-
schaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, 
dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der 
Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr 
als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlan-
gen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei 
demselben Versicherer bestehen. 

 

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für 
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus 
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, 
als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, 
aus denen die Prämien errechnet wurde, nur in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

 

Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt 
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen 
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als 
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung 
in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser 
Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 

 

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu  dem Zeitpunkt zu,  zu 
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dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 
 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 
 

Eine Mehrfachversicherung kann auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers nach Maßgabe des § 79 VVG durch Aufhebung 
oder Herabsetzung der Versicherungssumme des später ge-
schlossenen Vertrages beseitigt werden. 
 

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versi-
cherungssumme und Anpassung der Prämie werden zu dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer 
zugeht. 
 

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung 
 

1. Rechte aus dem Vertrag 
 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im 
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) 
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht 
nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicher-
ten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungs-
schein besitzt. 
 

2. Zahlung der Entschädigung 
 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den 
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Ver-
sicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte 
kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des 
Versicherungsnehmers verlangen. 
 

3. Kenntnis und Verhalten 
 

Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsneh-
mers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung 
für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des 
Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen 
des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, 
muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das 
Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur dann zurech-
nen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versiche-
rungsnehmers ist. Im Übrigen gilt § 47 VVG. 
 

§ 13 Übergang von Ersatzansprüchen 
 

1. Übergang von Ersatzansprüchen 

 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des 
Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Ein-
tritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der 
Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese 
Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 

 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein 
zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beach-
tung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und 
nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei 
dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken. 

 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist der 
Versicherer nach Maßgabe des § 86 Abs. 2 VVG leistungsfrei. 

 

§ 14 Kündigung nach dem Versicherungsfall 

 

1. Kündigungsrecht 

 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen 
Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder 
Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 

 

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 

 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu 
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der 
laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

 

3. Kündigung durch Versicherer 
 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 

Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 
 

§ 15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der 
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsa-
chen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von 
Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.  
 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechts-
kräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen 
Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die 
Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 
 

§ 16 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderung-
en 

 

1. Form 
 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für 
den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die 
das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar 
gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in des-
sen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet 
werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von 
Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 
 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensände-
rung 

 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
oder seines Namens dem Versicherer nicht mitgeteilt, findet § 
13 VVG Anwendung. 
 

§ 17 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
 

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 
 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versi-
cherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen 
betreffend 

 

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages; 

 

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung; 

 

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses. 

 

2. Erklärungen des Versicherers 

 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versi-
cherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nach-
träge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 

 

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, 
die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Ver-
mittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an 
ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht 
muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, 
wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung 
kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

 

§ 18 Verjährung 

 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den 
Anspruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
erlangen müsste. 

 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versi-
cherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der 
Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform 
mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchstel-
ler nicht mit. 

 

§ 19 Zuständiges Gericht 

 

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländi-
schen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO sowie § 215 
VVG. 

 

§ 20 Anzuwendendes Recht 

 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.  
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Elektronik-Pauschal-Versicherung 
– EPV 2003 PLUS – (2008) 
für Büro-, Verwaltungs-, Handels- und Gewerbebetriebe 

 
 
Geschriebene Besondere Vereinbarungen, die den gedruckten  
Allgemeinen Versicherungsbedingungen und Klauseln vorangehen. 
 
 
Teil A Elektronik-Sachversicherung 
 
1. Versicherte Sachen 
 
1.1. Abweichend von Abschnitt A, § 1 Nr. 1 ABE 2008 sind 

alle elektronischen / elektrotechnischen Anlagen / Geräte 
– einschließlich des dazugehörigen innenverlegten Lei-
tungsnetzes und des fachspezifischen Gerätezubehörs – 
zur Versicherung zu beantragen. 

 
1.2. Folgende Anlagen- und Gerätetechniken gelten jedoch – 

ergänzend zu Abschnitt A, § 1 Nr. 1 ABE 2008 – nicht 
pauschal mitversichert: 
- Anlagen / Geräte auf Binnen- und / oder Seeschifffahrt; 
- Anlagen / Geräte der Materialprüftechnik (z. B. Endo-

skopie-, Röntgen-, Kernspintomographie-, Ultraschall-
techniken); 

- Anlagen / Geräte der  Mess- und Prüftechnik; 
- Anlagen / Geräte der Rohr- und Kanalüberprüfung 

(z. B. Molche, Kamerasysteme); 
- Anlagen  /  Geräte,  die  bei  Vertragsabschluss / 

-einschluss älter als 10 Jahre sind; 
- Anlagen / Geräte, für die der Versicherungsnehmer 

nicht die Gefahr trägt, z. B. wegen fehlender Haftung 
bei gemieteten Sachen; 

- Anlagen / Geräte in Bars u. Nachtclubs aller Art; 
- Anlagen / Geräte mit Einzelwerten über 250.000,00 

EUR bei Vertragsabschluss / -einschluss; 
- Anlagen / Geräte /  Zubehör, die folgenden Tech-

nikgruppen nicht zugeordnet werden können: 
 Informations-, Daten-, Kommunikations-, Büro-, Siche-

rungs-, Melde-, Überwachungs-, Satz- und Reprotech-
nik; 

- Ausschließlich privat genutzte Anlagen, Geräte; 
- Automaten aller Art incl. Inhalt; 
- Bild- und Schriftträger (z. B. Dias-Filmstrips, Grids, 

Schriftrahmen und -scheiben, Videobänder o. ä.); 
- CB- und sonstige Amateurfunkanlagen / -geräte; 
- Digitalkameras; 
- Druckmaschinen incl. Steuerungen (z. B. Rotations-, 

Tief-, Offsetdruck); 
- Funktelefone (C-Netz); 
- GPS- und Navigationssysteme; 
- Großwerbeanlagen, z. B. Banden, Großbildwände, 

Multimedia; 
- Großwiegeeinrichtungen (Kfz-Bodenwaagen); 
- Handelsware, Prototypen; 
- Medizintechnik; 
- Haustechnische Anlagen incl. Steuerungen wie z. B. 

Aufzüge, Heizungen, Saunen, Kühlsysteme etc.; 
- Landwirtschaftlich genutzte Techniken (z. B. Fütte-

rungsanlagen); 
- Maschinelle Steuerungs- und Regelungstechnik (z. B. 

CNC); 
- Parkhaustechnik; 
- Rechenzentren; 
- Solar- / Photovoltaiktechniken, Sonnenbänke; 
- Tanksäulen und -automaten; 
- Unterhaltungselektronik und sonstige Haushaltsgeräte 

aller Art „Weiße und Braune Ware“; 
- Verkehrstechnik (z. B. Ampeln, Verkehrszähl- und 

Überwachungsanlagen etc., - ausgenommen Verkehrs-
rechner); 

- Vorführgeräte; 
- Windkraftanlagen. 

 
 
2. Versicherungsort / Entschädigungsgrenze 
 
2.1. Abweichend von Abschnitt A, § 4 ABE 2008 gelten als 

Versicherungsort pauschal alle vom Versicherungsneh-
mer genutzten Betriebsstätten innerhalb Deutschlands, 
sofern die Gesamtversicherungssumme hierfür ermittelt 
wurde. 

 
2.2. Während der Vertragsdauer neu hinzukommende Be-

triebsstätten (Versicherungsort) innerhalb Deutschlands 
sind zusätzlich zu der Vorsorgeversicherung (Ziffer 5.1.) 
bis maximal 50.000,00 EUR je Betriebsstätte mitversi-
chert. Höhere Versicherungssummen bedürfen der vor-
herigen Anzeige durch den Versicherungsnehmer. 

 
2.3. Der Versicherungsschutz außerhalb der jeweiligen Be-

triebsstätten (Versicherungsort) gilt weltweit und ist be-
grenzt auf 30 % aus der zuletzt dokumentierten Gesamt-
versicherungssumme Teil A (inkl. der evtl. mitversicher-
ten Einzelrisiken, jedoch ohne Vorsorgeversicherung lt. 
Ziffer 5. ff.), höchstens jedoch maximal 150.000,00 EUR. 

 
2.4. Versicherungsschutz besteht bei Umzügen, die zwischen 

Betriebsgrundstücken oder außerhalb von Betriebs-
grundstücken erfolgen, wenn diese ausschließlich durch 
den Versicherungsnehmer und / oder dessen festange-
stelltem Personal durchgeführt werden. 

 
 
3. Beginn der Haftung 
 
3.1. Abweichend von Abschnitt A, § 1 Nr. 1 ABE 2008 beginnt 

die Haftung des Versicherers für Veränderungen (Nr. 6.) 
und Risiken gemäß Ziffer 5.ff. – Vorsorgeversicherung – 
bereits vor Betriebsfertigkeit und zwar mit der Übergabe 
der Sachen oder Teilen davon am Versicherungsort, so-
fern der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt. 

 
 
4. Versicherungssumme / Unterversicherung / Mehr-

wertsteuer 
 
4.1. Die im Versicherungsvertrag für die versicherten Sachen 

insgesamt genannte Versicherungssumme soll der 
Summe der Einzel-Versicherungswerte (Abschnitt A, § 5 
Nr. 1 ABE 2008) dieser Sachen entsprechen. Ist die Ver-
sicherungssumme niedriger als diese Summe, so liegt 
eine Unterversicherung vor; Abschnitt A, § 7 Nr. 7 ABE 
2008 gilt sinngemäß. 

 
4.2. Der Wert des Innenleitungsnetzes sowie von fachspezifi-

schem Gerätezubehör sind bei Bildung der Versiche-
rungssumme zu berücksichtigen. 

 
4.3. Ist der Versicherungsnehmer nicht zum Vorsteuerabzug 

berechtigt, so ist die Mehrwertsteuer in die Versiche-
rungssumme mit einzubeziehen. 

 
 
5. Vorsorgeversicherung 
 
5.1. Für die während des jeweiligen Versicherungsjahres 

eintretenden Veränderungen (Nr. 6) gilt eine Vorsorge-
versicherung in Höhe von 50 % aus der zuletzt dokumen-
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tierten Gesamtversicherungssumme (Teil A – incl. evtl. 
mitversicherter Einzelrisiken, jedoch ohne Erstrisiko-
summen), höchstens 150.000,00 EUR, vereinbart. 

 
5.2. Während des laufenden Versicherungsjahres neu hinzu-

kommende Betriebsstätten (Versicherungsort) innerhalb 
Deutschlands gelten zusätzlich zu 5.1. bis zu je 
50.000,00 EUR mitversichert, vorausgesetzt, es erfolgt 
die Meldung lt. Ziffer 6.1. 

 
5.3. Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für: 
 

- den Ausgleich einer etwaigen Unterversicherung in der 
Elektronik-Sachversicherung; 

- zu gering bemessene Erstrisikoversicherungssummen 
(Ziffer 7. ff.); 

- Geräte / Anlagen (Teil A, Ziffer 1.2.); 
- Geräteeinzelwerte über 250.000,00 EUR bei Vertrags-

abschluss / -einschluss; 
- Datenversicherung (Teil B). 

 
 
6. Jahresmeldung für Veränderungen 
 (Erweiterungen, Austausch, Neuanschaffungen, neue 

Betriebsstätten) 
 
6.1. Der Versicherungsnehmer meldet dem Versicherer in-

nerhalb drei Monaten nach Beginn eines jeden Versiche-
rungsjahres die aufgrund der im vorhergehenden Versi-
cherungsjahr eingetretenen Veränderungen erforderliche 
Anhebung / Reduzierung der Versicherungssumme. Dies 
gilt auch für neu hinzukommende / weggefallene Be-
triebsgrundstücke. Falls keine Veränderungen eingetre-
ten sind, bedarf es keiner Meldung. 

 
6.2. Die Jahresprämie für das laufende Versicherungsjahr 

ermittelt sich aus der Differenz zwischen alter und neuer 
Versicherungssumme. Prämienerhebungen bzw. -erstat-
tungen für das abgelaufene Versicherungsjahr entfallen. 

 
6.3. Erfolgt die Jahresmeldung nicht innerhalb vorgenannter 

Frist, obwohl sie aufgrund im vorhergehenden Versiche-
rungsjahr eingetretener Veränderungen abzugeben ge-
wesen wäre, so entfällt die Vorsorgeversicherung (Ziffer 
5.) für das neu angelaufene Versicherungsjahr. 

 
6.4. Für Sachen, die nach vorgenannter Frist angezeigt wer-

den, besteht Versicherungsschutz erst ab Zugang der 
Meldung beim Versicherer. 

 
 
7. Auf „Erstes Risiko“ mitversicherte Kostensummen 
 
7.1. In Erweiterung der ABE 2008 ersetzt der Versicherer für 

nachstehend aufgeführte Kostenarten bis zu 10% der zu-
letzt dokumentierten Gesamtversicherungssumme Teil A 
(ohne Vorsorgeversicherung) - maximal zusammen 
50.000,00 EUR für alle Kostenarten - je Schadenereignis 
- auf Erstes Risiko – für notwendige: 

 
- Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungs-

kosten; 
- Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erd-

reich; 
- Bewegungs- und Schutzkosten; 
- Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, 

Gerüstgestellung; 
- Kosten für Bergungsarbeiten, Bereitstellung eines Pro-

visoriums / Leihgeräts; 
- Kosten für Luftfracht; 
- Feuerlöschkosten. 

 

 
7.1.1. Feuerlöschkosten 
 

Feuerlöschkosten sind Kosten, die der Versicherungs-
nehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten durfte. 
Die Erstrisiko-Versicherungssumme vermindert sich nicht 
dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird. 
 
 

8. Sachen mit Geldinhalt oder geldwertem Inhalt 
 

8.1. Der Geldinhalt oder geldwerte Inhalt (z. B. Wertmarken, 
Waren) versicherter Anlagen und Geräte ist nicht Ge-
genstand der Versicherung. 

 
 
9. Obliegenheiten 
 
9.1. Elektrische und elektronische Kassen sind nach Ge-

schäftsschluss geöffnet zu lassen. Bei Rückgeldgebern 
sind die Kassetten nach Geschäftsschluss zu entneh-
men. 

 
9.2. Entschädigung für Schäden infolge Abhandenkommen 

durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünde-
rung aus Baugeräten (z. B. Bagger, Turmdrehkrane), 
Baubuden, Baucontainern und Kraftfahrzeugen wird nur 
geleistet, wenn deren Öffnungen (z. B. Dach, Führer-
haus, Türen, Fenster, Kofferraum) ordnungsgemäß ge- 
und verschlossen waren. 

 
9.3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten 

Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe 
des Abschnitt B, § 8 ABE 2008 zur Kündigung berechtigt 
oder auch leistungsfrei. Führt die Verletzung zu einer Ge-
fahrerhöhung, gilt Abschnitt B, § 9 ABE 2008. 

 
 
10. Entschädigungsleistung Röhren / Zwischenbildträger 
 (keine Medizintechnik) 
 
10.1. Bei Schäden gemäß Abschnitt A, § 2 Nr. 3 ABE 2008 an 

Röhren und Zwischenbildträgern leistet der Versicherer 
Entschädigung nach Abschnitt A, § 7 ABE 2008; bei 
sonstigen Schäden wird die Entschädigung nach Ab-
schnitt A, § 7 ABE 2008 für 

 
a) Röhren und Zwischenbildträger gemäß nachste-

hender Staffel gekürzt (sonstige Materialkosten, 
Fahrt- und Montagekosten werden nach § 7 ABE 
2008 ersetzt): 

 
Bezeichnung der 
Röhren 

Verringerung der Ent-
schädigung nach Be-
nutzungsdauer mo-
natlich 

 von: um: 
Laserröhren 6 Monaten 5,5 %
Röntgen-/ Ventilröhren 6 Monaten 5,5 %
Kathodenstrahlröhren 
in (Aufzeichnungsein-
heiten von Foto-/ 
Lichtsatzanlagen) 12 Monaten 3,0 %
Bildaufnahmeröhren 12 Monaten 3,0 %
Bildwiedergaberöhren 18 Monaten 2,5 %
Fotomultiplierröhren 24 Monaten 2,0 %
Hochfrequenzleis-
tungsröhren 18 Monaten 2,5 %
Linearbeschleuniger-
röhren 24 Monaten 1,5 %
Speicherröhren 24 Monaten 2,0 %

 

216730022 0801 Seite 16 von 40 



 

 
 
 

b) Zwischenbildträger: 
 

Bezeichnung  Verringerung der Ent-
schädigung nach Be-
nutzungsdauer mo-
natlich 

 von: um: 
Kopierer,  
Laserdrucker o .ä. monatlich 3.0 %

 
c) Die Mindestersatzleistung für Röhren und Zwi-

schenbildträger je Versicherungsfall beträgt je-
doch vereinbarungsgemäß 20 %. 

 
d) Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an 

gerechnet, zu dem der erste Besitzer die Nut-
zungsmöglichkeit hatte. 

 
 
11. Entschädigungsleistung Technischer Fortschritt 
 
11.1. Abweichend von Abschnitt A, § 7 Nr. 2 c) bb) ABE 2008 

(Änderung oder Verbesserung anlässlich eines Versiche-
rungsfalles) ersetzt der Versicherer auch die Wiederbe-
schaffungskosten für die aktuelle Nachfolgegeneration 
der versicherten Sache bezogen auf den technisch aktu-
ellen Stand (Tag vor Schadeneintritt), sofern durch den 
technischen Fortschritt eine versicherte Sache in ihrem 
bisherigen technischen Zustand nicht mehr hergestellt 
oder ersetzt werden kann. Der Abschnitt A, § 7 Nr. 4 b) 
ABE 2008 gilt nicht. Grenze der Entschädigung bildet je-
doch stets die vertraglich vereinbarte Versicherungs-
summe des versicherten alten Gerätes. Unterbleibt die 
Wiederbeschaffung durch den Versicherungsnehmer, so 
gilt Abschnitt A, § 7 Nr. 4 a) ABE 2008. 

 
 

12. Selbstbehalt 
 
12.1. Der gemäß Abschnitt A, § 7 Nr. 1 bis 7 ABE 2008 ermit-

telte Betrag für Versicherungsfälle inner- und außerhalb 
versicherter Betriebsstätten (Versicherungsort) wird um 
den vereinbarten Selbstbehalt, sofern nicht unter 12.2.-
12.3. geregelt, gekürzt. 

 
12.2. Bei Schäden außerhalb versicherter Betriebsstätten 

(auch aus Baugeräten, Baubuden, Baucontainern, Kraft-
fahrzeugen) gilt für das Abhandenkommen  durch  Ein-
bruchdiebstahl,  Diebstahl, Raub oder Plünderung der 
vereinbarte Selbstbehalt. 

 
12.2.1. Der prozentuale Selbstbehalt lt. 12.2. gilt nicht, sofern es 

sich um einen Schaden außerhalb versicherter Betriebs-
stätten infolge Abhandenkommen durch Einbruchdieb-
stahl aus einem Gebäude (nicht jedoch aus Baugeräten, 
Baubuden, Baucontainern und Kraftfahrzeugen) handelt. 

 
12.3. Für mitversicherte Funktelefone (D und E-Netz) gilt inner- 

und außerhalb der Betriebsstätten (ohne 12.1. bis 12.2.) 
ein Selbstbehalt von 50,00 EUR je Versicherungsfall ver-
einbart. 

 
 
13. Regressverzicht (ausgenommen Repräsentanten) 
 
13.1. Regress gegen das Personal des Versicherungsnehmers 

oder gegen anderweitige berechtigte Benutzer (nicht Re-
paratur-/ Wartungsfirmen) der versicherten Sache wird 
nur geltend gemacht, soweit 

 
a) diese Personen den Schaden vorsätzlich oder 

grob fahrlässig herbeigeführt haben oder 
 
b) für den Schaden Ersatz aus einer Haftpflicht-

versicherung beansprucht werden kann. 
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Teil B Datenversicherung 
 
1. Gegenstand der Versicherung 
 
1.1. Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichne-

ten Daten (maschinenlesbare Informationen) und Pro-
gramme, z. B. Daten aus Dateien / Datenbanken, Stan-
dardprogramme, individuell hergestellte Programme. 

 
1.2. Mitversichert sind diejenigen Datenträger (Datenspeicher 

für maschinenlesbare Informationen), auf denen die ver-
sicherten Daten und Programme gespeichert sind, sofern 
diese Datenträger ihrer Bestimmung nach auswechselbar 
sind, z. B. Magnetwechselplatten, Magnetbänder, Disket-
ten, CD- / DVD-ROM, magneto-optische Platten. 

 
1.3. Nicht versichert sind: 
 
1.3.1. Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versiche-

rungsnehmer nicht berechtigt ist (z. B. Raubkopien); 
 
1.3.2. Nicht betriebsfertige oder nicht lauffähige Programme 

bzw. alle im Zusammenhang mit der Entwicklung von 
Programmen stehenden Daten; 

 
1.3.3. Daten und Programme, die sich nur im Arbeitsspeicher 

der Zentraleinheit befinden. 
 
 
2. Versicherungsort / neu hinzukommende Betriebsstät-

ten 
 
2.1. Versicherungsschutz besteht in allen vom Versiche-

rungsnehmer genutzten Betriebsstätten (Versicherungs-
ort) innerhalb Deutschlands. 

 
2.2. Für Sicherungsdaten / -träger besteht zusätzlich Versi-

cherungsschutz in deren Auslagerungsstätten (Teil B, Zif-
fer 6.1.ff.) sowie auf den Verbindungswegen zwischen 
den Betriebs- und Auslagerungsstätten innerhalb 
Deutschlands. 

 
2.3. Ferner gelten Schäden an den versicherten Daten-

trägern / Daten infolge Abhandenkommen durch Dieb-
stahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung außer-
halb der Versicherungsorte (2.1. und 2.2.) bis 10 % aus 
der zuletzt dokumentierten Datenversicherungssumme, 
maximal 25.000,00 EUR, je Versicherungsfall – welt- 
weit – mitversichert. 

 
2.4. Während der Vertragsdauer neu hinzukommende Be-

triebsstätten (Versicherungsort) innerhalb Deutschlands 
(einschließlich Teil B, Ziffern 2.2. und 2.3.) sind mit ihren 
Datenträgern, Daten, bis maximal 50.000,00 EUR je Be-
triebs- und Auslagerungsstätte mitversichert, vorausge-
setzt, es erfolgt die Meldung lt. Teil A, Ziffer 6.1. 

 
2.5. Die Meldung der endgültigen Datensumme und Berech-

nung der jeweiligen Jahresprämie regelt sich gemäß Teil 
A, Ziffer 6.ff.  

 
 
3. Versicherungssumme 
 
3.1. Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 

entsprechen. Versicherungswert sind bei Daten und Pro-
grammen die Wiederbeschaffungs- bzw. Wiedereingabe-
kosten (Teil B, Ziffer 5.1.ff.), bei Datenträgern die Wie-
derbeschaffungskosten. 

 
 

 
 
3.2. Abweichend von Abschnitt A, § 5 Nr. 3 ABE 2008 ver-

zichtet der Versicherer auf den Einwand der Unterversi-
cherung. 

 
 
4. Versicherte Schäden und Gefahren 
 
4.1. Der Versicherer leistet Entschädigung (Teil B, Ziffer 5.ff), 

wenn eine nachteilige Veränderung oder ein Verlust ver-
sicherter Daten oder Programme (Teil B, Ziffer 1.1.) ein-
getreten ist durch einen gemäß Abschnitt A, § 2 ABE 
2008 versicherten Schaden (auch nachweislich infolge 
Blitzeinwirkung) an dem Datenträger, auf dem sie ge-
speichert waren oder an der Datenverarbeitungsanlage, 
durch die sie verarbeitet wurden. 

 
 
5. Entschädigungsleistung Datenträger, Daten / Soft-

wareschutzmodule, Lizenzen / Grenze der Entschädi-
gung / Selbstbehalt 

 
5.1. Der Versicherer leistet Entschädigung: 
 
5.2. Bei nachteiliger Veränderung oder Verlust versicherter 

Daten oder Programme (Teil B, Ziffer 4.) in Höhe der 
notwendigen Kosten für jeweils erforderliche: 

 
5.2.1. maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdatenträgern 

(Teil B, Ziffer 6.1.ff.); 
 
5.2.2. maschinelle oder manuelle Wiedereingabe aus Ur-

sprungsprogrammen oder aus beim Versicherungsneh-
mer vorhandenen Belegen (einschl. deren Zusammen-
stellung und Aufbereitung); 

 
5.2.3. Wiederbeschaffung und Wiedereingabe (bei System- und 

Standard-Programmdaten); 
 
5.3. bei einem gemäß Abschnitt A, § 2 ABE 2008 versicher-

ten Schaden an dem versicherten Datenträger (Teil B, 
Ziffer 1.2.) für dessen Wiederbeschaffungskosten 

 
5.4. Softwareschutzmodule (z.B. Dongle) / Lizenzgebüh-

ren 
 
5.4.1. Der Versicherer leistet Entschädigung bei Abhanden-

kommen des Softwareschutzmoduls (z. B. Dongle, 
Steckkarte) infolge Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub 
oder Plünderung. Dies gilt auch dann, wenn im Zusam-
menhang mit diesem Schadenereignis die geschützte 
Software nicht abhanden gekommen ist. 

 
5.4.2. Voraussetzung für die Ersatzleistung des Versicherers 

ist, dass die Lizenzgebühr, wie auch der Softwareschutz-
Modulwert, in der Gesamtversicherungssumme für Da-
tenträger und Daten beinhaltet sind. 

 
5.4.3. Der Versicherungsschutz lt. Teil B, Ziffer 5.4.1. gilt auch 

für die nach Vertragsabschluß neu hinzukommenden Be-
triebsstätten (Teil B, Ziffer 2.4.), vorausgesetzt, es erfolgt 
die Meldung lt. Teil A, Ziffer 6.1. 

 
5.5. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 

Ursachen keine Entschädigung: 
 
5.5.1. für Kosten, die dadurch entstehen, dass der Versiche-

rungsnehmer die Verwendung von Daten oder Program-
men zulässt oder solche selbst verwendet, die nicht ver-
sichert (Teil B, Ziffer 1.3.) sind; 
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5.5.2. für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen 

Daten; 
 
5.5.3. für andere als in Teil B, Ziffer 4.1. genannte Sach- oder 

Vermögensschäden. 
 
5.6. Ist die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der Da-

ten oder Programme nicht notwendig oder erfolgt sie 
nicht innerhalb von 24 Monaten nach Eintritt des Scha-
dens, so ersetzt der Versicherer nur den Zeitwert der 
versicherten Datenträger. 

 
5.7. Grenze der Entschädigung 
 
 Grenze der Entschädigung nach Teil B, Ziffer 5.ff, ist die 

im Versicherungsvertrag vereinbarte Versicherungs-
summe. 

 
5.8. Selbstbehalt 
 
 Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig er-

rechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt. 

 
 Für mitversicherte Softwareschutzmodule / Lizenzgebüh-

ren (Teil B, Ziffer 5.4.1.) gilt der vereinbarte Selbstbehalt. 
 
 
6. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 
 Ergänzend zu den vertraglich zugrunde gelegten Allge-

meine Bedingungen für die Elektronik-Versicherung (ABE 
2008) gelten folgende Obliegenheiten zusätzlich verein-
bart:  

 
6.1. Datensicherung / Auslagerung der Sicherungsdatenträ-

ger 
 
 Der Versicherungsnehmer und seine Repräsentanten 

verpflichten sich: 
 
6.1.1. eine tägliche Datensicherung vorzunehmen; 
 
6.1.2. die Sicherungsdatenträger (Backup) täglich nach Dienst-

ende räumlich getrennt von der EDV-Anlage so aufzu-
bewahren, dass sie voraussichtlich bei einem Schaden-
fall an den Originalen nicht gleichzeitig betroffen werden 
können (z. B. keine Auslagerung in unmittelbarer Nach-
barschaft zu den EDV-Räumen, Auslagerung in einem 
anderen Gefahrenbereich oder innerhalb eines anderen 
Versicherungsortes); 

 
6.1.3. die Sicherungsdatenträger – ergänzend zu 6.1.2. – so 

auszulagern, dass sie unbefugten Dritten nicht zugäng-
lich sind und zwar in verschlossenen Räumen (z. B. 
Banktresor, Datensicherungsräumen) und / oder ver-
schlossenen Behältnissen (z. B. Stahlschränken oder 
geprüften Datensicherungsschränken); 

 
6.1.4. nach Einrichtung des Datensicherungsverfahrens sofort 

zu überprüfen, ob eine Rückladung der gesicherten 
Daten möglich ist, und ob die rückgeladenen Daten 
maschinell verarbeitbar sind; 

 
6.1.5. bei unveränderten Datensicherungsverfahren mindestens 

alle sechs Monate zu prüfen, ob eine Rückladung der 
gesicherten Daten möglich ist, und ob die rückgeladenen 
Daten verarbeitbar sind; 

 
6.1.6. ausgelagerte Archivdaten mindestens alle zwei Jahre 

maschinell in den Rechner einzulesen und neu abzu-
speichern; 

 
6.2. Herstellerhinweise / Anti-Virensoftware / Internet 
 
 Im Interesse der Schadenverhütung verpflichten sich der 

Versicherungsnehmer und seine Repräsentanten: 
 
6.2.1. die Vorschriften und Hinweise des Herstellers zur War-

tung und Pflege der Datenverarbeitungsanlagen und 
Datenträger zu beachten; 

 
6.2.2. übliche, ständig durch aktualisierte Updates (mindestens 

alle zwei Monate) ergänzte Antivirensoftware einzuset-
zen, wie auch die eigenen Mitarbeiter schriftlich zu ver-
pflichten, die Datenverarbeitungsanlagen ausschließlich 
betrieblich zu nutzen und nur Daten und Programme zu 
verwenden, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer 
autorisiert ist; 

 
6.2.3. verschleißbehaftete Datenträger unverzüglich auszule-

sen und durch neue zu ersetzen; 
 
6.2.4. Programme unbekannten Ursprungs und Programme, 

die aus Netzwerken (z. B. Internet) geladen werden, vor 
dem erstmaligen Programmstart auf Computerviren zu 
prüfen. 

 
6.3. Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung 

aus Baugeräten, Baubuden, Baucontainern, Kraft-
fahrzeugen 

 
 Entschädigung für Schäden infolge Abhandenkommen 

durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünde-
rung aus obigen Objekten wird nur geleistet, wenn deren 
Öffnungen (z. B. Dach, Führerhaus, Türen, Fenster, Kof-
ferraum) ordnungsgemäß ge- und verschlossen waren. 

 
6.4. Dongle / Lizenzen 
 
 Nach Eintritt des Versicherungsfalles nach Teil B, Ziffer 

5.4.1., hat der Versicherungsnehmer oder seine Reprä-
sentanten  auf  Verlangen des Versicherers diesem die 
Originaldatenträger des betroffenen Programms vorzule-
gen. 

 
6.5. Rechtsfolgen Obliegenheiten 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten 
Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe 
des Abschnitt B, § 8 ABE 2008 zur Kündigung berechtigt 
oder auch leistungsfrei. Führt die Verletzung zu einer Ge-
fahrerhöhung, gilt Abschnitt B, § 9 ABE 2008. 

 
 
6.6. Allgemeines 
 

 Für Daten gelten die Abschnitt A, §§ 1; 2 Nr. 2 und 
3; 5; 6 Nr. 2 a); 7 und 11 ABE 2008 nicht. 
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Elektronik-Pauschal-Versicherung 
– EPV MED 2003 PLUS – (2008) 
für Arzt-, Facharzt-, Heilpraktikerpraxen und Labore 

 
 
Geschriebene Besondere Vereinbarungen, die den gedruckten  
Allgemeinen Versicherungsbedingungen und Klauseln vorangehen. 
 
 
Teil A Elektronik-Sachversicherung 
 
1. Versicherte Sachen 
 
1.1. Abweichend von Abschnitt A, § 1 Nr. 1 ABE 2008 sind 

alle elektronischen, elektro-, prüf-, mess- und medizin-
technischen Anlagen / Geräte – einschließlich des dazu-
gehörigen innenverlegten Leitungsnetzes und des fach-
spezifischen Gerätezubehörs – in allen Arztpraxen sowie 
medizin- und / oder zahntechnischen Laboren zur Versi-
cherung zu beantragen. 

 
1.1.1. Notfall- und Ärztekoffer 
 
 Mitversichert gelten weltweit inner- und außerhalb der 

versicherten Betriebsstätten (Versicherungsort) Notfall- 
und Ärztekoffer sowie deren medizinisch technischer In-
halt (ohne Ausweispapiere, Bargeld, Scheckkarten, 
Schecks, Schlüssel aller Art. Abschnitt A, § 1 Nr. 2 ABE 
2008 gilt gestrichen) 

 
1.1.2. Medizinleuchten 
 
 Zu Medizinleuchten in den stationären Versicherungsor-

ten gelten die Lichtquellen mitversichert, sofern in zeitli-
chem Zusammenhang mit dem Schaden an der Licht-
quelle auch ein Schaden an anderen Teilen derselben 
versicherten Sache entstanden ist. 

 
1.2. Folgende Anlagen- und Gerätetechniken – ergänzend zu 

Abschnitt A, § 1 Nr. 1 ABE 2008 – sind nicht pauschal 
mitversichert: 
 
- Anlagen / Geräte der Materialprüftechnik (z. B. Endo-

skopie-, Röntgen-, Kernspintomographie-, Ultraschall-
techniken); 

- Anlagen / Geräte der nichtmedizinischen Mess- und 
Prüftechnik; 

- Anlagen  /  Geräte,  die  bei  Vertragsabschluss / 
-einschluss älter als 10 Jahre sind; 

- Anlagen / Geräte, für die der Versicherungsnehmer 
nicht die Gefahr trägt, z. B. wegen fehlender Haftung 
bei gemieteten Sachen; 

- Anlagen / Geräte in Krankenhäusern, Kur- und Reha-
zentren; 

- Anlagen / Geräte in Tierarztpraxen; 
- Anlagen / Geräte mit Einzelwerten über 250.000,00 

EUR bei Vertragsabschluss / -einschluss; 
- Anlagen / Geräte /  Zubehör, die folgenden Tech-

nikgruppen nicht zugeordnet werden können: 
 Informations-, Daten-, Kommunikations-, Büro-, Siche-

rungs-, Melde-, Überwachungs-, Satz-, Repro-, Mess-, 
Prüf- und Medizintechnik; 

- Ausschließlich privat genutzte Anlagen, Geräte; 
- Automaten aller Art incl. Inhalt; 
- Bild- und Schriftträger (z. B. Dias-Filmstrips, Grids, 

Schriftrahmen und -scheiben, Videobänder o.ä.); 
- CB- und sonstige Amateurfunkanlagen / -geräte; 
- Computertomographie- und Kernspintomographie-

systeme; 
- Digitalkameras; 
- Edelmetalle; 
- Funktelefone (C-Netz); 
- GPS- und Navigationssysteme; 
 
 

 
 
- Handelsware, Prototypen; 
- Haustechnische Anlagen incl. Steuerungen wie z. B. 

Aufzüge, Heizungen, Saunen, Kühlsysteme etc.; 
- Herzschrittmacher, Hörgeräte; 
- Implantate, Prothesen; 
- Solar- / Photovoltaiktechniken, Sonnenbänke; 
- Unterhaltungselektronik und sonstige Haushaltsgeräte 

aller Art „Weiße und Braune Ware“; 
- Vorführgeräte. 

 
 
2. Versicherungsort / Entschädigungsgrenze 
 
2.1. Abweichend von Abschnitt A, § 4 ABE 2008 gelten als 

Versicherungsort pauschal alle vom Versicherungsneh-
mer genutzten Betriebsstätten innerhalb Deutschlands, 
sofern die Gesamtversicherungssumme hierfür ermittelt 
wurde. 

 
2.2. Während der Vertragsdauer neu hinzukommende Be-

triebsstätten (Versicherungsort) innerhalb Deutschlands 
sind zusätzlich zu der Vorsorgeversicherung (Ziffer 5.1.) 
bis maximal 50.000,00 EUR je Betriebsstätte mitversi-
chert. Höhere Versicherungssummen bedürfen der vor-
herigen Anzeige durch den Versicherungsnehmer. 

 
2.3. Der Versicherungsschutz außerhalb der jeweiligen Be-

triebsstätten (Versicherungsort) gilt weltweit und ist be-
grenzt auf 30 % aus der zuletzt dokumentierten Gesamt-
versicherungssumme Teil A (inkl. der evtl. mitversicher-
ten Einzelrisiken, jedoch ohne Vorsorgeversicherung lt. 
Ziffer 5. ff.), höchstens jedoch maximal 150.000,00 EUR. 

 
2.4. Versicherungsschutz besteht bei Umzügen, die zwischen 

Betriebsgrundstücken oder außerhalb von Betriebs-
grundstücken erfolgen, wenn diese ausschließlich durch 
den Versicherungsnehmer und / oder dessen festange-
stelltem Personal durchgeführt werden. 

 
 
3. Beginn der Haftung 
 
3.1. Abweichend von Abschnitt A, § 1 Nr. 1 ABE 2008 beginnt 

die Haftung des Versicherers für Veränderungen (Nr. 6.) 
und Risiken gemäß Ziffer 5. ff. – Vorsorgeversicherung – 
bereits vor Betriebsfertigkeit und zwar mit der Übergabe 
der Sachen oder Teilen davon am Versicherungsort, so-
fern der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt. 

 
 
4. Versicherungssumme / Unterversicherung / Mehr-

wertsteuer 
 
4.1. Die im Versicherungsvertrag für die versicherten Sachen 

insgesamt genannte Versicherungssumme soll der 
Summe der Einzel-Versicherungswerte (Abschnitt A, § 5 
Nr. 1 ABE 2008) dieser Sachen entsprechen. Ist die Ver-
sicherungssumme niedriger als diese Summe, so liegt 
eine Unterversicherung vor; Abschnitt A, § 7 Nr. 7 ABE 
2008 gilt sinngemäß. 

 
4.2. Der Wert des Innenleitungsnetzes sowie von fachspezifi-

schem Gerätezubehör sind bei Bildung der Versiche-
rungssumme zu berücksichtigen. 
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4.3. Ist der Versicherungsnehmer nicht zum Vorsteuerabzug 

berechtigt, so ist die Mehrwertsteuer in die Versiche-
rungssumme mit einzubeziehen. 

 
 
5. Vorsorgeversicherung 
 
5.1. Für die während des jeweiligen Versicherungsjahres 

eintretenden Veränderungen (Nr. 6) gilt eine Vorsorge-
versicherung in Höhe von 50 % aus der zuletzt dokumen-
tierten Gesamtversicherungssumme (Teil A – inkl. evtl. 
mitversicherter Einzelrisiken, jedoch ohne Erstrisiko-
summen), höchstens 150.000,00 EUR, vereinbart. 

 
5.2. Während des laufenden Versicherungsjahres neu hinzu-

kommende Betriebsstätten (Versicherungsort) innerhalb 
Deutschlands gelten zusätzlich zu 5.1. bis zu je 
50.000,00 EUR mitversichert, vorausgesetzt, es erfolgt 
die Meldung lt. Ziffer 6.1. 

 
5.3. Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für: 
 

- den Ausgleich einer etwaigen Unterversicherung in der 
Elektronik-Sachversicherung; 

- zu gering bemessene Erstrisikoversicherungssummen 
(Ziffer 7. ff.); 

- Geräte / Anlagen (Teil A, Ziffer 1.2.); 
- Geräteeinzelwerte über 250.000,00 EUR bei Vertrags-

abschluss / -einschluss; 
- Datenversicherung (Teil B). 

 
 
6. Jahresmeldung für Veränderungen 
 (Erweiterungen, Austausch, Neuanschaffungen, neue 

Betriebsstätten) 
 
6.1. Der Versicherungsnehmer meldet dem Versicherer in-

nerhalb drei Monaten nach Beginn eines jeden Versiche-
rungsjahres die aufgrund der im vorhergehenden Versi-
cherungsjahr eingetretenen Veränderungen erforderliche 
Anhebung / Reduzierung der Versicherungssumme. Dies 
gilt auch für neu hinzukommende / weggefallene Be-
triebsgrundstücke. Falls keine Veränderungen eingetre-
ten sind, bedarf es keiner Meldung. 

 
6.2. Die Jahresprämie für das laufende Versicherungsjahr 

ermittelt sich aus der Differenz zwischen alter und neuer 
Versicherungssumme. Prämienerhebungen bzw. –erstat-
tungen für das abgelaufene Versicherungsjahr entfallen. 

 
6.3. Erfolgt die Jahresmeldung nicht innerhalb vorgenannter 

Frist, obwohl sie aufgrund im vorhergehenden Versiche-
rungsjahr eingetretener Veränderungen abzugeben ge-
wesen wäre, so entfällt die Vorsorgeversicherung (Ziffer 
5.) für das neu angelaufene Versicherungsjahr. 

 
6.4. Für Sachen, die nach vorgenannter Frist angezeigt wer-

den, besteht Versicherungsschutz erst ab Zugang der 
Meldung beim Versicherer. 

 
 
7. Auf „Erstes Risiko“ mitversicherte Kostensummen 
 
7.1. In Erweiterung der ABE 2008 ersetzt der Versicherer für 

nachstehend aufgeführte Kostenarten bis zu 10% der zu-
letzt dokumentierten Gesamtversicherungssumme Teil A 
(ohne Vorsorgeversicherung) - maximal zusammen 
50.000,00 EUR für alle Kostenarten - je Schadenereignis 
- auf Erstes Risiko - für notwendige: 

 
- Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungs-

kosten; 

- Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erd-
reich; 

- Bewegungs- und Schutzkosten; 
- Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, 

Gerüstgestellung; 
- Kosten für Bergungsarbeiten, Bereitstellung eines Pro-

visoriums / Leihgeräts; 
- Kosten für Luftfracht; 
- Feuerlöschkosten. 

 
7.1.1. Feuerlöschkosten 
 

Feuerlöschkosten sind Kosten, die der Versicherungs-
nehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten durfte. 
Die Erstrisiko-Versicherungssumme vermindert sich nicht 
dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird. 
 
 

8. Sachen mit Geldinhalt oder geldwertem Inhalt 
 
8.1. Der Geldinhalt oder geldwerte Inhalt (z. B. Wertmarken, 

Waren) versicherter Anlagen und Geräte ist nicht Ge-
genstand der Versicherung. 

 
 
9. Obliegenheiten 
 
9.1. Elektrische und elektronische Kassen sind nach Ge-

schäftsschluss geöffnet zu lassen. Bei Rückgeldgebern 
sind die Kassetten nach Geschäftsschluss zu entneh-
men. 

 
9.2. Entschädigung für Schäden infolge Abhandenkommen 

durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünde-
rung aus Kraftfahrzeugen wird nur geleistet, wenn deren 
Öffnungen (z. B. Dach, Führerhaus, Türen, Fenster, Kof-
ferraum) ordnungsgemäß ge- und verschlossen waren. 

 
9.3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten 

Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe 
des Abschnitt B, § 8 ABE 2008 zur Kündigung berechtigt 
oder auch leistungsfrei. Führt die Verletzung zu einer Ge-
fahrerhöhung, gilt Abschnitt B, § 9 ABE 2008. 

 
 
10. Entschädigungsleistung Röhren / Zwischenbildträger 
 
10.1. Bei Schäden gemäß Abschnitt A, § 2 Nr. 3 ABE 2008 an 

Röhren und Zwischenbildträgern leistet der Versicherer 
Entschädigung nach Abschnitt A, § 7 ABE 2008. 

 
10.2. Bei sonstigen Schäden an Röhren und Zwischenbildträ-

gern wird die Entschädigung nach Abschnitt A, § 7 ABE 
2008 gemäß nachstehender Staffel gekürzt (sonstige 
Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten werden nach 
Abschnitt A, § 7 ABE 2008 ersetzt): 

 
a) 

Bezeichnung der 
Röhren 
(Computerto-
mographen siehe b) 

Verringerung der Ent-
schädigung nach Be-
nutzungsdauer mo-
natlich 

 von: um: 
Röntgen-/ Ventilröhren 
(nicht Medizintechnik) 6 Monaten 5,5 %
Laserröhren (nicht 
Medizintechnik) 6 Monaten 5,5 %
Röntgen-
Drehanodenröhren 
(Medizintechnik) 
-  bei Krankenhäusern, 
-  Röntgenologen oder 12 Monaten 3,0 %
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- Radiologen 
Laserröhren  
(Medizintechnik) 12 Monaten 3,0 %
Kathodenstrahlröhren 
(CRT) in Aufzeich-
nungseinheiten von 
Foto-/ Lichtsatzanlagen 12 Monaten 3,0 %
Thyratronröhren  
(Medizintechnik) 12 Monaten 3,0 %
Bildaufnahmeröhren 
(nicht Medizintechnik) 12 Monaten 3,0 %
Bildwiedergaberöhren 
(nicht Medizintechnik) 18 Monaten 2,5 %
Hochfrequenzleistungs-
röhren 18 Monaten 2,5 %
Röntgen-
Drehanodenröhren 
(Medizintechnik) bei 
Teilröntgenologen 24 Monaten 2,0%
Stehanodenröhren 
(Medizintechnik) 24 Monaten 2,0 %
Speicherröhren 24 Monaten 2,0 %
Fotomultiplierröhren 24 Monaten 2,0 %
Ventilröhren (Medizin-
technik) 24 Monaten 1,5 %
Regel-/ Glättungsröh-
ren 24 Monaten 1,5 %
Röntgenbildverstärker-
röhren 24 Monaten 1,5 %
Bildaufnahme-/ Bild-
wiedergaberöhren 
(Medizintechnik) 24 Monaten 1,5 %
Linearbeschleuniger-
röhren 24 Monaten 1,5 %
 
 
 
Zwischenbildträger in 
Kopierern, Laserdru-
ckern o.ä. monatlich 3.0%

 
 Die Mindestersatzleistung für Röhren (ausgenommen 

Röhren in Computertomographen) und Zwischenbildträ-
ger je Versicherungsfall beträgt jedoch vereinbarungs-
gemäß 20 %. 

 
 Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an ge-

rechnet, zu dem der erste Besitzer die Nutzungsmöglich-
keit hatte. 

 
 b) Bei Röntgen-Drehanoden-, Regel- und Glät-

tungsröhren in Computertomographen wird die Entschä-
digung um den nach 

 

Formel P * 100 
                 PG * X * Y 

 
 zu berechnenden Prozentsatz gekürzt. 
 
 Es bedeuten: 

P Anzahl (einschl. Benutzung durch Vorbesitzer) 
der bis zum Eintritt des Schadens mit der betref-
fenden Röhre bereits vorgenommenen Abtast-
vorgänge (Scan‘s) bzw. Betriebsstunden bzw. -
monate, je nachdem worauf die Gewährleistung 
des Herstellers abgestellt ist. 

 
 

PG Die vom jeweiligen Hersteller für die betreffende  
Röhre üblicherweise vereinbarte Gewährleis-

tungsdauer (Standard-Gewährleistung) in Scan‘s 
bzw. Betriebsstunden bzw. -monaten. 

 
X Faktor für die Höhe der Ersatzleistung bzw. der 

Gutschrift, die vom jeweiligen Hersteller übli-
cherweise (Standard-Gewährleistung) für die 
betreffende Röhre vereinbart wird: 

 

 volle Ersatzleistung / Gutschrift 
während der gesamten Gewähr-
leistungsdauer: 

 Faktor = 1 
 

 volle Ersatzleistung / Gutschrift für einen be-
grenzten Teil der Gewährleistungsdauer und an-
teilige Ersatzleistung / Gutschrift für die übrige 
Gewährleistungsdauer: 

 Faktor = 0,70 
 

 anteilige Ersatzleistung / Gutschrift entsprechend 
erreichter bzw. nicht erreichter Betriebsdauer /-
leistung während der gesamten Gewährleis-
tungsdauer: 

 Faktor = 0,50 
 

Y Erstattungsfaktor: 
 

Röntgenröhren: 
Faktor = 2 
 

Regel-/ Glättungsröhren: 
Faktor = 3 
 
Falls es keine "Standard-Gewährleistung" gibt, 
wird die individuell vereinbarte Regelung sinn-
gemäß angewendet. 

 
 
11. Entschädigungsleistung Technischer Fortschritt 
 
11.1. Abweichend von Abschnitt A, § 7 Nr. 2 c) bb) ABE 2008 

(Änderung oder Verbesserung anlässlich eines Versiche-
rungsfalles) ersetzt der Versicherer auch die Wiederbe-
schaffungskosten für die aktuelle Nachfolgegeneration 
der versicherten Sache bezogen auf den technisch aktu-
ellen Stand (Tag vor Schadeneintritt), sofern durch den 
technischen Fortschritt eine versicherte Sache in ihrem 
bisherigen technischen Zustand nicht mehr hergestellt 
oder ersetzt werden kann. Der Abschnitt A, § 7 Nr. 4 b) 
ABE 2008 gilt nicht. Grenze der Entschädigung bildet je-
doch stets die vertraglich vereinbarte Versicherungs-
summe des versicherten alten Gerätes. Unterbleibt die 
Wiederbeschaffung durch den Versicherungsnehmer, so 
gilt Abschnitt A, § 7 Nr. 4 a) ABE 2008. 

 
 
12. Selbstbehalt 
 
12.1. Der gemäß Abschnitt A, § 7 Nr. 1 bis 7 ABE 2008 ermit-

telte Betrag für Versicherungsfälle inner- und außerhalb 
versicherter Betriebsstätten (Versicherungsort) wird um 
den vereinbarten Selbstbehalt, sofern nicht unter 12.2.-
12.4., geregelt, gekürzt. 

 
12.2. Bei Schäden außerhalb versicherter Betriebsstätten 

(auch aus Kraftfahrzeugen) gilt für das Abhandenkom-
men  durch  Einbruchdiebstahl,  Diebstahl, Raub oder 
Plünderung der vereinbarte Selbstbehalt. 

 
12.2.1. Der prozentuale Selbstbehalt lt. 12.2. gilt nicht, sofern es 

sich um einen Schaden außerhalb versicherter Betriebs-
stätten infolge Abhandenkommen durch Einbruchdieb-
stahl aus einem Gebäude (nicht jedoch aus Baugeräten, 
Baubuden, Baucontainern und Kraftfahrzeugen) handelt. 
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12.3. Für Schäden an mitversicherten Sonden und / oder 

Schallköpfen (Endoskopie- und / oder Ultraschalltechnik) 
gilt inner- und außerhalb der versicherten Betriebsstätten 
(ohne 12.1. bis 12.2.) ein Selbstbehalt von 500,00 EUR 
je Versicherungsfall vereinbart. 

 
12.4. Für mitversicherte Funktelefone (D und E-Netz) gilt inner- 

und außerhalb der Betriebsstätten (ohne 12.1. bis 12.2.) 
ein Selbstbehalt von 50,00 EUR je Versicherungsfall ver-
einbart. 

 
 
13. Regressverzicht (ausgenommen Repräsentanten) 
 
13.1. Regress gegen das Personal des Versicherungsnehmers 

oder gegen anderweitige berechtigte Benutzer (nicht Re-
paratur-/ Wartungsfirmen) der versicherten Sache wird 
nur geltend gemacht, soweit 

 
a) diese Personen den Schaden vorsätzlich oder grob 

fahrlässig herbeigeführt haben oder 
 
b) für den Schaden Ersatz aus einer Haftpflichtversiche-

rung beansprucht werden kann. 
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Teil B Datenversicherung 
 
1. Gegenstand der Versicherung 
 
1.1. Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichne-

ten Daten (maschinenlesbare Informationen) und Pro-
gramme, z. B. Daten aus Dateien / Datenbanken, Stan-
dardprogramme, individuell hergestellte Programme. 

 
1.2. Mitversichert sind diejenigen Datenträger (Datenspeicher 

für maschinenlesbare Informationen), auf denen die ver-
sicherten Daten und Programme gespeichert sind, sofern 
diese Datenträger ihrer Bestimmung nach auswechselbar 
sind, z. B. Magnetwechselplatten, Magnetbänder, Disket-
ten, CD- / DVD-ROM, magneto-optische Platten. 

 
1.3. Nicht versichert sind: 
 
1.3.1. Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versiche-

rungsnehmer nicht berechtigt ist (z. B. Raubkopien); 
 
1.3.2. Nicht betriebsfertige oder nicht lauffähige Programme 

bzw. alle im Zusammenhang mit der Entwicklung von 
Programmen stehenden Daten; 

 
1.3.3. Daten und Programme, die sich nur im Arbeitsspeicher 

der Zentraleinheit befinden. 
 
 

2. Versicherungsort / neu hinzukommende Betriebsstät-
ten 

 
2.1. Versicherungsschutz besteht in allen vom Versiche-

rungsnehmer genutzten Betriebsstätten (Versicherung-
sort) innerhalb Deutschlands. 

 
2.2. Für Sicherungsdaten / -träger besteht zusätzlich Versi-

cherungsschutz in deren Auslagerungsstätten (Teil B, Zif-
fer 6.1.ff.) sowie auf den Verbindungswegen zwischen 
den Betriebs- und Auslagerungsstätten innerhalb 
Deutschlands. 

 
2.3. Ferner gelten Schäden an den versicherten Datenträgern 

/ Daten infolge Abhandenkommen durch Diebstahl, Ein-
bruchdiebstahl, Raub oder Plünderung außerhalb der 
Versicherungsorte (2.1. und 2.2.) bis 10 % aus der zu-
letzt dokumentierten Datenversicherungssumme, maxi-
mal 25.000,00 EUR, je Versicherungsfall – weltweit – 
mitversichert. 

 
2.4. Während der Vertragsdauer neu hinzukommende Be-

triebsstätten (Versicherungsort) innerhalb Deutschlands 
(einschließlich Teil B, Ziffern 2.2. und 2.3.) sind mit ihren 
Datenträgern, Daten, bis maximal 50.000,00 EUR je Be-
triebs- und Auslagerungsstätte mitversichert, vorausge-
setzt, es erfolgt die Meldung lt. Teil A, Ziffer 6.1. 

 
2.5. Die Meldung der endgültigen Datensumme und Berech-

nung der jeweiligen Jahresprämie regelt sich gemäß Teil 
A, Ziffer 6. ff.  

 
 
3. Versicherungssumme 
 
3.1. Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 

entsprechen. Versicherungswert sind bei Daten und Pro-
grammen die Wiederbeschaffungs- bzw. Wiedereingabe-
kosten (Teil B, Ziffer 5.1.ff.), bei Datenträgern die Wie-
derbeschaffungskosten. 

 
 

 
 
 
3.2. Abweichend von Abschnitt A, § 5 Nr. 3 ABE 2008 ver-

zichtet der Versicherer auf den Einwand der Unterversi-
cherung. 

 
 
4. Versicherte Schäden und Gefahren 
 
4.1. Der Versicherer leistet Entschädigung (Teil B, Ziffer 5.ff), 

wenn eine nachteilige Veränderung oder ein Verlust ver-
sicherter Daten oder Programme (Teil B, Ziffer 1.1.) ein-
getreten ist durch einen gemäß Abschnitt A, § 2 ABE 
2008 versicherten Schaden (auch nachweislich infolge 
Blitzeinwirkung) an dem Datenträger, auf dem sie ge-
speichert waren oder an der Datenverarbeitungsanlage, 
durch die sie verarbeitet wurden. 

 
 
5. Entschädigungsleistung Datenträger, Daten / Soft-

wareschutzmodule, Lizenzen / Grenze der Entschädi-
gung / Selbstbehalt 

 
5.1. Der Versicherer leistet Entschädigung: 
 
5.2. Bei nachteiliger Veränderung oder Verlust versicherter 

Daten oder Programme (Teil B, Ziffer 4.) in Höhe der 
notwendigen Kosten für jeweils erforderliche: 

 
5.2.1. maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdatenträgern 

(Teil B, Ziffer 6.1.ff.); 
 
5.2.2. maschinelle oder manuelle Wiedereingabe aus Ur-

sprungsprogrammen oder aus beim Versicherungsneh-
mer vorhandenen Belegen (einschl. deren Zusammen-
stellung und Aufbereitung); 

 
5.2.3. Wiederbeschaffung und Wiedereingabe (bei System- und 

Standard-Programmdaten); 
 
5.3. bei einem gemäß Abschnitt A, § 2 ABE 2008 versicher-

ten Schaden an dem versicherten Datenträger (Teil B, 
Ziffer 1.2.) für dessen Wiederbeschaffungskosten 

 
5.4. Softwareschutzmodule (z.B. Dongle) / Lizenzgebüh-

ren 
 
5.4.1. Der Versicherer leistet Entschädigung bei Abhanden-

kommen des Softwareschutzmoduls (z. B. Dongle, 
Steckkarte) infolge Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub 
oder Plünderung. Dies gilt auch dann, wenn im Zusam-
menhang mit diesem Schadenereignis die geschützte 
Software nicht abhanden gekommen ist. 

 
5.4.2. Voraussetzung für die Ersatzleistung des Versicherers 

ist, dass die Lizenzgebühr, wie auch der Softwareschutz-
Modulwert, in der Gesamtversicherungssumme für Da-
tenträger und Daten beinhaltet sind. 

 
5.4.3. Der Versicherungsschutz lt. Teil B, Ziffer 5.4.1. gilt auch 

für die nach Vertragsabschluß neu hinzukommenden Be-
triebsstätten (Teil B, Ziffer 2.4.), vorausgesetzt, es erfolgt 
die Meldung lt. Teil A, Ziffer 6.1. 

 
5.5. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 

Ursachen keine Entschädigung: 
 
5.5.1. für Kosten, die dadurch entstehen, dass der Versiche-

rungsnehmer die Verwendung von Daten oder Program-
men zulässt oder solche selbst verwendet, die nicht ver-
sichert (Teil B, Ziffer 1.3.) sind; 
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5.5.2. für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen 
Daten; 

 
5.5.3. für andere als in Teil B, Ziffer 4.1. genannte Sach- oder 

Vermögensschäden. 
 
5.6. Ist die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der Da-

ten oder Programme nicht notwendig oder erfolgt sie 
nicht innerhalb von 24 Monaten nach Eintritt des Scha-
dens, so ersetzt der Versicherer nur den Zeitwert der 
versicherten Datenträger. 

 
5.7. Grenze der Entschädigung 
 
 Grenze der Entschädigung nach Teil B, Ziffer 5.ff, ist die 

im Versicherungsvertrag vereinbarte Versicherungs-
summe. 

 
5.8. Selbstbehalt 
 
 Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig er-

rechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt. 

 
 Für mitversicherte Softwareschutzmodule / Lizenzgebüh-

ren (Teil B, Ziffer 5.4.1.) gilt der vereinbarte Selbstbehalt. 
 
 
6. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 
 Ergänzend zu den vertraglich zugrunde gelegten Allge-

meine Bedingungen für die Elektronik-Versicherung (ABE 
2008) gelten folgende Obliegenheiten zusätzlich verein-
bart:  

 
6.1. Datensicherung / Auslagerung der Sicherungsdaten-

träger 
 
 Der Versicherungsnehmer und seine Repräsentanten 

verpflichten sich: 
 
6.1.1. eine tägliche Datensicherung vorzunehmen; 
 
6.1.2. die Sicherungsdatenträger (Backup) täglich nach Dienst-

ende räumlich getrennt von der EDV-Anlage so aufzu-
bewahren, dass sie voraussichtlich bei einem Schaden-
fall an den Originalen nicht gleichzeitig betroffen werden 
können (z. B. keine Auslagerung in unmittelbarer Nach-
barschaft zu den EDV-Räumen, Auslagerung in einem 
anderen Gefahrenbereich oder innerhalb eines anderen 
Versicherungsortes); 

 
6.1.3. die Sicherungsdatenträger – ergänzend zu 6.1.2. – so 

auszulagern, dass sie unbefugten Dritten nicht zugäng-
lich sind und zwar in verschlossenen Räumen (z. B. 
Banktresor, Datensicherungsräumen) und / oder ver-
schlossenen Behältnissen (z. B. Stahlschränken oder 
geprüften Datensicherungsschränken); 

 
6.1.4. nach Einrichtung des Datensicherungsverfahrens sofort 

zu überprüfen, ob eine Rückladung der gesicherten Da-
ten möglich ist, und ob die rückgeladenen Daten maschi-
nell verarbeitbar sind; 

 
6.1.5. bei unveränderten Datensicherungsverfahren mindestens 

alle sechs Monate zu prüfen, ob eine Rückladung der 
gesicherten Daten möglich ist, und ob die rückgeladenen 
Daten verarbeitbar sind; 

 
6.1.6. ausgelagerte Archivdaten mindestens alle zwei Jahre 

maschinell in den Rechner einzulesen und neu abzu-
speichern; 

 
6.2. Herstellerhinweise / Anti-Virensoftware / Internet 
 
 Im Interesse der Schadenverhütung verpflichten sich der 

Versicherungsnehmer und seine Repräsentanten: 
 
6.2.1. die Vorschriften und Hinweise des Herstellers zur War-

tung und Pflege der Datenverarbeitungsanlagen und Da-
tenträger zu beachten; 

 
6.2.2. übliche, ständig durch aktualisierte Updates (mindestens 

alle zwei Monate) ergänzte Antivirensoftware einzuset-
zen, wie auch die eigenen Mitarbeiter schriftlich zu ver-
pflichten, die Datenverarbeitungsanlagen ausschließlich 
betrieblich zu nutzen und nur Daten und Programme zu 
verwenden, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer 
autorisiert ist; 

 
6.2.3. verschleißbehaftete Datenträger unverzüglich auszule-

sen und durch neue zu ersetzen; 
 
6.2.4. Programme unbekannten Ursprungs und Programme, 

die aus Netzwerken (z. B. Internet) geladen werden, vor 
dem erstmaligen Programmstart auf Computerviren zu 
prüfen. 

 
6.3. Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung 

aus Kraftfahrzeugen 
 
 Entschädigung für Schäden infolge Abhandenkommen 

durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünde-
rung aus Kraftfahrzeugen wird nur geleistet, wenn deren 
Öffnungen (z. B. Dach, Führerhaus, Türen, Fenster, Kof-
ferraum) ordnungsgemäß ge- und verschlossen waren. 

 
6.4. Dongle / Lizenzen 
 
 Nach Eintritt des Versicherungsfalles nach Teil B, Ziffer 

5.4.1., hat der Versicherungsnehmer oder seine Reprä-
sentanten  auf  Verlangen des Versicherers diesem die 
Originaldatenträger des betroffenen Programms vorzule-
gen. 

 
6.5. Rechtsfolgen Obliegenheiten 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten 
Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe 
des Abschnitt B, § 8 ABE 2008 zur Kündigung berechtigt 
oder auch leistungsfrei. Führt die Verletzung zu einer Ge-
fahrerhöhung, gilt Abschnitt B, § 9 ABE 2008. 

 
 
6.6. Allgemeines 
 

 Für Daten gelten die Abschnitt A, §§ 1; 2 Nr. 2 und 
3; 5; 6 Nr. 2 a); 7 und 11 ABE 2008 nicht. 
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Allgemeine Bedingungen für die Bauleistungs- 
versicherung durch Auftraggeber 
(ABN 2008) 
 
 

 
Abschnitt A 
 

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen  
 

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schä-
den 

 

§ 3 Versicherte Interessen 

 

§ 4 Versicherungsort 

 

§ 5 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversi-
cherung 

 

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Kosten 

 

§ 7 Umfang der Entschädigung 

 

§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

 

§ 9 Sachverständigenverfahren 

 
 

Abschnitt B 
 

§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 

 

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Einmal- 
oder Erstprämie; Prämienberechnung 

 

§ 3 Ende des Vertrages; Ende des Versicherungsschutzes 

§ 4 Folgeprämie 
 

§ 5 Lastschriftverfahren 
 

§ 6 Ratenzahlung  
 

§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 

§ 9 Gefahrerhöhung 
 

§ 10 Überversicherung 
 

§ 11 Mehrere Versicherer 
 

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung 
 

§ 13 Übergang von Ersatzansprüchen 
 

§ 14 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
 

§ 15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
 

§ 16 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen 
 

§ 17 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
 

§ 18 Verjährung 
 

§ 19 Zuständiges Gericht 
 

§ 20 Anzuwendendes Recht 
 
 

Abschnitt A 
 

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 
 

1. Versicherte Sachen 
 

Versichert sind alle Lieferungen und Leistungen für das im 
Versicherungsvertrag bezeichnete Bauvorhaben (Neubau oder 
Umbau eines Gebäudes einschließlich dazugehöriger Außen-
anlagen). 
 

2. Zusätzlich versicherbare Sachen 
 

Nur wenn dies besondert vereinbart ist, sind zusätzlich versi-
chert  
 

a) Medizinisch-technische Einrichtungen und Laboreinrich-
tungen; 

 

b) Stromerzeugungsanlagen, Datenverarbeitungs- und 
sonstige selbstständige elektronische Anlagen; 

 

c) Bestandteile von unverhältnismäßig hohem Kunstwert; 
 

d) Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe; 
 

e) Baugrund und Bodenmassen, soweit sie nicht Bestandteil 
der Lieferungen und Leistungen sind; 

 

f) Altbauten, die nicht Bestandteil der Lieferungen und 
Leistungen sind. 

 

3. Nicht versicherte Sachen 
 

Nicht versichert sind 
 

a) Wechseldatenträger; 
 

b) bewegliche und sonstige nicht als wesentliche Bestandtei-
le einzubauende Einrichtungsgegenstände; 

 

c) maschinelle Einrichtungen für Produktionszwecke; 
 

d) Baugeräte einschließlich Zusatzeinrichtungen wie Ausrüs-
tungen, Zubehör und Ersatzteile; 

 

e) Kleingeräte und Handwerkzeuge; 
 

f) Vermessungs-, Werkstatt-, Prüf-, Labor- und Funkgeräte 
sowie Signal- und Sicherungsanlagen; 

 

g) Stahlrohr-  und  Spezialgerüste,  Stahlschalungen,  Schal- 
wagen und Vorbaugeräte, ferner Baubüros, Baubuden, 
Baucontainer, Baubaracken, Werkstätten, Magazine, La-
bors und Gerätewagen; 
 

h) Fahrzeuge aller Art; 
 

i) Akten, Zeichnungen und Pläne; 
 

j) Gartenanlagen und Pflanzen. 
 
 

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schä-
den 

 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 
 

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen 
eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen von versicher-
ten Sachen (Sachschaden). 
 

Unvorhergesehen sind Schäden, die der Auftraggeber oder die 
beauftragten Unternehmen oder deren Repräsentanten weder 
rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit dem für die im Be-
trieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten 
vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet 
und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen. 
 

2. Zusätzlich versicherbare Gefahren und Schäden 
 

Nur wenn dies besonders vereinbart ist, leistet der Versicherer 
Entschädigung für  
 

a) Verluste durch Diebstahl mit dem Gebäude fest verbun-
dener versicherter Bestandteile; 

 

b) Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder sei-
ner Ladung; 

 

c) Schäden durch Gewässer und/oder durch Grundwasser, 
das durch Gewässer beeinflusst wird, infolge von  

 

aa) ungewöhnlichem Hochwasser; 
 

bb) außergewöhnlichem Hochwasser. 
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3. Nicht versicherte Schäden 
 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

a) Mängel der versicherten Lieferungen und Leistungen 
sowie sonstiger versicherter Sachen; 

 

b) Verluste von versicherten Sachen, die nicht mit dem 
Gebäude fest verbunden sind; 

 

c) Schäden an Glas-, Metall- oder Kunststoffoberflächen 
sowie an Oberflächen vorgehängter Fassaden durch eine 
Tätigkeit an diesen Sachen. 

 

4. Nicht versicherte Gefahren und Schäden  
 

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen keine Entschädigung für Schäden 
 

a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen 
Repräsentanten;  

 

b) durch normale Witterungseinflüsse, mit denen wegen der 
Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse gerechnet wer-
den muss; 

 

Entschädigung wird jedoch geleistet, wenn der Witte-
rungsschaden infolge eines anderen entschädigungs-
pflichtigen Schadens entstanden ist; 

 

c) durch normale Wasserführung oder normale Wasserstän-
de von Gewässern; 

 

d) durch nicht einsatzbereite oder ausreichend redundante 
Anlagen zur Wasserhaltung; redundant sind die Anlagen, 
wenn sie die Funktion einer ausgefallenen Anlage ohne 
zeitliche Verzögerung übernehmen können und über eine 
unabhängige Energieversorgung verfügen; 

 

e) während und infolge einer Unterbrechung der Arbeiten auf 
dem Baugrundstück oder einem Teil davon von mehr als 
drei Monaten; 

 

f) durch Baustoffe, die durch eine zuständige Prüfstelle 
beanstandet oder vorschriftswidrig noch nicht geprüft 
wurden; 

 

g) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 
Revolution, Rebellion, Aufstand; 

 

h) durch Innere Unruhen; 
 

i) durch Streik, Aussperrung und Verfügungen von hoher 
Hand; 

 

j) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen. 

 
 

§ 3  Versicherte Interessen 
 

1. Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers 
(Bauherr oder sonstiger Auftraggeber). 
 

2. Versichert ist das Interesse aller Unternehmer, die an dem 
Vertrag mit dem Auftraggeber beteiligt sind, einschließlich der 
Subunternehmer, jeweils mit ihren Lieferungen und Leistungen. 
 

3. Ansprüche, die dem Versicherungsnehmer oder einem 
versicherten Unternehmer in Zusammenhang mit einem ent-
schädigungspflichtigen Schaden zustehen, gehen auf den 
Versicherer, wenn nicht etwas anderes vereinbart ist, auch 
dann über, wenn sie sich gegen einen anderen Versicherten 
richten. 
 
 

§ 4 Versicherungsort 
 

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherung-
sortes. Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag 
bezeichneten räumlichen Bereiche. 
 

Soweit vereinbart, besteht Versicherungsschutz auch auf den 
Transportwegen zwischen den im Versicherungsvertrag be-
zeichneten räumlich getrennten Bereichen. 
 
 

§ 5 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterver-
sicherung 

 
1. Versicherungswert 
 

a) Der Versicherungswert sind die endgültigen Herstellungs-
kosten für das gesamte versicherte Bauvorhaben ein-
schließlich der Stundenlohnarbeiten, der Eigenleistungen 

des Bauherrn und des Neuwertes der Baustoffe und Bau-
teile sowie hierfür anfallende Kosten für Anlieferung und 
Abladen. 

Ist die Versicherung von weiteren Sachen vereinbart, so 
ist deren Versicherungswert der Neuwert. 

 

b) Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht 
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen. 

c) Nicht berücksichtigt werden  
 

aa) Grundstücks- und Erschließungskosten; 
 

bb) Baunebenkosten, wie Makler-, Architekten- und In-
genieurgebühren, Finanzierungskosten und behörd-
liche Gebühren. 

 

2.  Versicherungssumme  
 

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und 
Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der 
dem Versicherungswert entsprechen soll.  
 

Zu Beginn des Versicherungsschutzes wird für die versicherten 
Lieferungen und Leistungen eine vorläufige Versicherungs-
summe in Höhe des zu erwartenden Versicherungswertes 
vereinbart. 
 

Nach Ende des Versicherungsschutzes ist die Versicherungs-
summe auf Grund eingetretener Veränderungen endgültig 
festzusetzen. Hierzu sind dem Versicherer Originalbelege 
vorzulegen, z.B. die Schlussrechnung.  
 

Die endgültige Versicherungssumme hat dem Versicherungs-
wert zu entsprechen. 
 

3. Unterversicherung 
 

Unterversicherung besteht, wenn 
 

a) die Versicherungssumme für Lieferungen und Leistungen 
ohne Einverständnis des Versicherers nicht im vollen Um-
fang gebildet worden ist; 

 

b) für weitere versicherte Sachen der Versicherungswert zur 
Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles höher als die 
Versicherungssumme ist. 

 
 

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Kosten 
 

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens  

 

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles 
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des 
Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Wei-
sung des Versicherers macht. 

 

b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung 
für versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die 
Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt je-
doch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versi-
cherers entstanden sind.  

 

c) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen 
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese 
Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden. 

 

d)  Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderli-
chen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
vorzuschießen. 

 

2. Kosten für die Wiederherstellung von Daten  
 

a) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von 
Daten des Betriebssystems, welche für die Grundfunktion 
der versicherten Sache notwendig sind, sofern der Ver-
lust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Da-
ten infolge eines dem Grunde nach versicherten Scha-
dens an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem diese 
Daten gespeichert waren. 

 

b) Andere Daten sind nur nach besonderer Vereinbarung 
versichert. 

 

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung 
für versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die 
Versicherungssumme je vereinbarter Position. 
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3. Zusätzliche Kosten 
 

Soweit vereinbart, sind über die Wiederherstellungskosten 
hinaus die nachfolgend genannten Kosten bis zur Höhe der 
jeweils  hierfür  vereinbarten  Versicherungssumme  auf  erstes 
Risiko versichert. Die jeweils vereinbarte Versicherungssumme 
vermindert sich nicht dadurch, dass eine Entschädigung geleis-
tet wird. 
 

a) Schadensuchkosten; 
 

b) zusätzliche Aufräumungskosten für den Fall, dass infolge 
von Aufräumungskosten die Versicherungssumme über-
schritten wird; 

 

c) Baugrund und Bodenmassen, soweit sie nicht Bestandteil 
der Bauleistung sind. 

 
 

§ 7 Umfang der Entschädigung 
 

1. Wiederherstellungskosten 
 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe der Kos-
ten, die aufgewendet werden müssen, um einen Zustand 
wiederherzustellen, der dem Zustand unmittelbar vor Ein-
tritt des Schadens technisch gleichwertig ist. 

 

Der Zeitwert von Resten und Altteilen wird angerechnet. 
 

Bei Totalschäden an versicherten Hilfsbauten und Bau-
hilfsstoffen leistet der Versicherer Entschädigung für das 
Material nur in Höhe des Zeitwertes. 
 

b) Führt ein Mangel zu einem entschädigungspflichtigen 
Schaden, so leistet der Versicherer Entschädigung unter 
Abzug der Kosten, die zusätzlich aufgewendet werden 
müssen, damit der Mangel nicht erneut entsteht. 

 

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
 

aa) Vermögensschäden;  
 

bb) Schadensuchkosten und zusätzliche Aufräumungs-
kosten, soweit nicht besondere Versicherungssum-
men vereinbart sind; 

 

cc) Mehrkosten durch Änderung der Bauweise, durch 
Verbesserungen gegenüber dem Zustand unmittel-
bar vor Eintritt des Schadens, durch behelfsmäßige 
Maßnahmen oder durch Luftfracht. 

 

2. Kosten der Wiederherstellung, die zu Lasten eines 
versicherten Unternehmers gehen  

 

a) Bei Schäden, die zu Lasten eines versicherten Unterneh-
mers gehen, der die Bauleistung ausgeführt hat, leistet 
der Versicherer für die Kosten für Wiederherstellung in ei-
gener Regie des Unternehmers Entschädigung ohne Zu-
schläge für 

 

aa) Wagnis und Gewinn; 
 

bb) nicht schadenbedingte Baustellengemeinkosten; 
 

cc) allgemeine Geschäftskosten.  
 

Dies gilt auch für Eigenleistungen des Bauherrn. 
 

b) Wird nach dem Leistungsverzeichnis abgerechnet, so 
werden 90 Prozent der Preise ersetzt, die in dem Bauver-
trag vereinbart oder auf gleicher Grundlage ermittelt wor-
den sind. 

 

Durch diesen Prozentsatz ist der Ausschluss von Zu-
schlägen gemäß Nr. 2 a) aa bis a) cc berücksichtigt. 
 

c) Unabhängig von den Preisen des Bauvertrages kann über 
die Wiederherstellungskosten nur mit Zustimmung des 
Versicherers abgerechnet werden, die jedoch erteilt wer-
den muss, wenn der versicherte Unternehmer sie aus 
wichtigem Grund verlangt. 

 

d) Soweit über Stundenlohnarbeiten unabhängig von den 
Preisen des Bauvertrages abgerechnet werden kann, sind 
zu ersetzen 

 

aa) die für die Baustelle geltenden tariflichen Stunden-
löhne für Bau-, Montage- und Werkstattarbeiten zu-
züglich tariflicher Zulagen für Erschwernis, Schmutz-
arbeit usw.; 

 

bb) tarifliche Zuschläge für Überstunden, Sonntags-, 
Feiertags- und Nachtarbeiten, soweit solche Zu-

schläge in den Herstellungskosten enthalten sind, 
und soweit der Ersatz dieser Kosten außerdem be-
sonders vereinbart ist; 

 

cc) Zuschläge auf die Beträge gemäß Nr. 2 d) aa und d) 
bb, und zwar in Höhe von 100 Prozent, wenn nicht 
ein anderer Satz vereinbart ist; 

 

dd) notwendige und schadenbedingte Lohnnebenkos-
ten, soweit sie in der Versicherungssumme enthal-
ten sind; 

 

ee) übertarifliche Lohnanteile und Zulagen, soweit sol-
che Kosten als Teil der Herstellungskosten in der 
Versicherungssumme enthalten sind; 

 

ff) Zuschläge auf die Beträge gemäß Nr. 2 d) dd und 2 
d) ee, auf Beträge gemäß Nr. 2 d) dd jedoch nur, 
soweit sie lohnsteuerpflichtig sind; der Zuschlag be-
trägt 65 Prozent, wenn nicht ein anderer Satz ver-
einbart ist. 

 

e) Soweit ein versicherter Unternehmer über das Vorhalten 
eigener Baugeräte für die Zeit ihres Einsatzes zwecks Be-
seitigung des Schadens unabhängig von den Preisen des 
Bauvertrages abrechnen kann, sind zu ersetzen. 

 

aa) 150 Prozent der mittleren Abschreibungs- und Ver-
zinsungssätze gemäß der durch den Hauptverband 
der Deutschen Bauindustrie herausgegebenen 
“Baugeräteliste” in ihrer jeweils neuesten Fassung; 

 

bb) entstandene Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe. 
 

Damit sind die Kosten für Abschreibung und Verzinsung 
sowie für Reparaturen der Baugeräte abgegolten. 
 

f) Soweit über Transporte unabhängig von den Preisen des 
Bauvertrages abgerechnet werden kann, sind die ange-
messenen ortsüblichen Kosten zu ersetzen.  

 

Mehrkosten für Eil- und Expressfrachten werden nur er-
setzt, soweit dies besonders vereinbart ist. 
 

g) Für Stundenlohnarbeiten sind prüfungsfähige Unterlagen 
vorzulegen. Aus diesen Unterlagen müssen sich ergeben: 

 

aa) Art, Zweck und Dauer jeder Arbeitsleistung; 
 

bb) die Höhe der tariflichen Stundenlohnsätze; 
 

cc) Art und Höhe etwaiger Lohnzulagen nach Nr. 2 d) 
aa und Lohnnebenkosten nach Nr. 2 d) dd; 

 

dd) die Höhe der übertariflichen Löhne und Zulagen so-
wie der Zuschläge für Überstunden, Sonntags-, Fei-
ertags- und Nachtarbeit, soweit sie nach Nr. 2 d) bb 
und 2 d) ee entschädigungspflichtig sind. 

 

h) Durch die Zuschläge nach Nr. 2 d) cc sind abgegolten: 
 

aa) lohnabhängige Kosten, insbesondere für tarifliche 
und gesetzliche soziale Aufwendungen, sowie ver-
mögenswirksame Arbeitgeberzulagen; 

 

bb) Kosten für Löhne und Gehälter aller Personen, die 
an der Wiederherstellung und Aufräumung nur mit-
telbar beteiligt sind; die Arbeiten von Meistern und 
Polieren werden wie Stundenlohnarbeiten gemäß 
Nr. 2 d) aa berücksichtigt; 

 

cc) Kosten für die Beförderung von Personen zur Bau-
stelle und zurück, soweit sie nicht Lohnnebenkosten 
gemäß Nr. 2 d) dd sind; 

 

dd) alle sonstigen schadenbedingten Gemeinkosten, z. 
B. Bürokosten; 

 

ee) Kosten infolge betrieblicher Störungen und derglei-
chen; 

 

ff) Kosten für Bauplatzanlagen, ferner für Nebenfrach-
ten und für Nebenstoffe in geringen Mengen; 

 

gg) Kosten für das Vorhalten von Handwerkzeugen, 
Kleingeräten und Gerüsten mit einer Arbeitsbühne 
bis zu 2 m Höhe; 

 

hh) Kosten für Einrichtung und Betrieb der Werkstatt 
(einschließlich Gehaltskosten) sowie für das Vorhal-
ten der Werkstatteinrichtung; 

 

ii) Aufwendungen für Verbrauchsstoffe in der Werk-
statt. 
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3. Wiederherstellungskosten durch Lieferungen und 
Leistungen Dritter 

 

a) Lieferungen und  Leistungen  Dritter kann  der  versicherte 
Unternehmer für Material und in Ausnahmefällen mit Zu-
stimmung des Versicherers auch sonst in Anspruch neh-
men. 

 

b) Unter dieser Voraussetzung leistet der Versicherer Ent-
schädigung für den Rechnungsbetrag in den vereinbarten 
Grenzen sowie außerdem pauschal für schadenbedingte 
Geschäftskosten des versicherten Unternehmers, und 
zwar bei einem Rechnungsbetrag 

 

aa) bis zu 2.500,00 EUR in Höhe von 5 Prozent dieses 
Betrages; 

 

bb) von mehr als 2.500,00 EUR in Höhe von 5 Prozent 
aus 2.500,00 EUR zuzüglich 3 Prozent des Mehrbe-
trages. 

 

4. Kosten der Wiederherstellung, die nicht zu Lasten 
eines versicherten Unternehmers gehen 

 

Bei Schäden, die nicht zu Lasten eines versicherten Unterneh-
mers gehen, der die Bauleistung ausgeführt hat, gelten als 
entschädigungspflichtige Wiederherstellungs- kosten nur Auf-
wendungen für Lieferungen und Leistungen Dritter, und zwar in 
dem Umfang, in dem die Rechnungsbeträge schadenbedingt 
und der Höhe nach angemessen sind. Angemessen sind in der 
Regel die Sätze des Leistungsverzeichnisses. Ist der Auftrag-
geber zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Mehr-
wertsteuer in die Entschädigung einzubeziehen. 
 

5. Weitere Kosten 
 

Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens 
über die Wiederherstellungskosten hinaus aufgewendet werden 
müssen,   ersetzt der Versicherer im Rahmen der hierfür ver-
einbarten Versicherungssummen. 
 

6. Grenze der Entschädigung 
 

Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Versiche-
rungssummen. 
 

7. Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung 
 

Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 
1 bis 6 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen 
Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu dem Versiche-
rungswert. Dies gilt nicht für Versicherungssummen auf Erstes 
Risiko. 
 

8. Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit  
 

Haben der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten 
den Schaden grob fahrlässig herbeigeführt, wird die Entschädi-
gung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis gekürzt. 
 

9. Selbstbehalt 
 

Der nach Nr. 1 bis 8 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 
 

Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils 
einzeln abgezogen. 
 
 

§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
 

1. Fälligkeit der Entschädigung  
 

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abge-
schlossen sind. 
 

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung 
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspru-
chen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 
 

2. Verzinsung 
 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 
 

a) die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – ab 
Fälligkeit zu verzinsen; 

 

b) der Zinssatz beträgt 4 Prozent; 
 

c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig. 

 

3. Hemmung 
 

Bei der Berechnung der  Fristen  gemäß  Nr. 1 und 2 a)  ist  der 
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens 
des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt 
oder nicht gezahlt werden kann. 
 

4. Aufschiebung der Zahlung 
 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen; 

 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 
den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft. 

 

5. Abtretung des Entschädigungsanspruches 
 

Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zu-
stimmung des Versicherers abgetreten werden. Die Zustim-
mung muss erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer sie 
aus wichtigem Grund verlangt. 
 
 

§ 9 Sachverständigenverfahren 
 

1. Feststellung der Schadenhöhe 
 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass der Schaden in einem Sachver-
ständigenverfahren festgestellt wird. 
 

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 
 

2. Weitere Feststellungen 
 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf 
weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt 
werden. 
 

3. Verfahren vor Feststellung 
 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr ge-
nannten Sachverständigen in Textform auffordern, den 
zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite 
Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor-
dernde Partei durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch 
den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese 
Folge hinzuweisen. 

 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist 
oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht, fer-
ner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäfts-
partnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen 
Verhältnis steht. 

 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn 
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als 
Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die 
Benennung eines Obmannes durch die Sachverständi-
gen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der 
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Scha-
denort zuständige Amtsgericht ernannt. 

 

4. Feststellung 
 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 
 

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeit-
punkt, von dem an der Sachschaden für den Versiche-
rungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik 
frühestens erkennbar war; 

 

b) den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, insbe-
sondere 

 

aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstör-
ten und beschädigten versicherten Sachen mit deren 
Werten unmittelbar vor dem Schaden sowie deren 
Neuwerten zur Zeit des Schadens;  
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bb) die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstel-
lung in den Zustand vor Schadeneintritt erforderli-
chen Kosten;  

 

 cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 
 
c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten. 
 
5. Verfahren nach Feststellung 
 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden 
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachver-
ständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie 
unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig 
gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der 
Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine 
Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 
 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes 
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachge-
wiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage 
erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststel-
lungen berechnet der Versicherer die Entschädigung. 
 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver-
ständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen 
oder sie verzögern. 
 

6. Kosten 
 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes 
tragen beide Parteien je zur Hälfte. 
 

7. Obliegenheiten 
 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenhei-
ten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 
 
 
 
 
 

Abschnitt B 
 
 

§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 

 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt 
hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungs-
nehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach 
seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versi-
cherer Fragen in Textform im Sinne des Satzes 1 stellt. 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Abs. 1, so kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 19-21 
VVG vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Vertrags-
änderung vornehmen. Der Versicherer kann nach § 21 Abs. 2 
VVG auch leistungsfrei sein. 
 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen, so sind gemäß § 20 VVG sowohl die Kennt-
nis und Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und Arglist 
des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 
 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag nach § 22 VVG we-
gen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
 
 

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Einmal- 
oder Erstprämie; Prämienberechnung 

 
1. Beginn des Versicherungsschutzes 
 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelung in 
Nr. 3 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
 

2. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie 
 

Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeit-
punkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebe-
nen Versicherungsbeginns zu zahlen. 
 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor 
Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüg-
lich nach Vertragsschluss zu zahlen. 
 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in 
Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 
 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder von getroffenen Vereinbarungen ab, ist die 
erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 
 

Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste 
Rate als erste Prämie. 
 

3. Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der 
Erst- oder Einmalprämie 

 

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, ist der Versicherer 
nach Maßgabe des § 37 VVG berechtigt, vom Vertrag zurück-
zutreten oder auch leistungsfrei. 
 

4. Prämienberechnung 
 

Die Prämie wird zunächst aus den vorläufigen und nach Ende 
des Versicherungsschutzes aus den endgültigen Versiche-
rungssummen berechnet. Ein Differenzbetrag ist nach zu ent-
richten oder zurück zu gewähren. 
 
 

§ 3 Ende des Vertrages; Ende des Versicherungsschut-
zes 

 

1. Ende des Vertrages 
 

Der Vertrag endet mit dem Ende des Versicherungsschutzes. 
 

2. Ende des Versicherungsschutzes  
 

Der Versicherungsschutz endet  
 

a) mit der Bezugsfertigkeit oder 
 

b) nach Ablauf von sechs Werktagen seit Beginn der Benut-
zung oder 

 

c) mit dem Tage der behördlichen Gebrauchsabnahme. 
 

Maßgebend ist der früheste dieser Zeitpunkte. Für Restarbeiten 
besteht weiterhin Versicherungsschutz.  
 

Liegen vorstehende Voraussetzungen nur für eines von mehre-
ren Bauwerken oder für einen Teil eines Bauwerkes vor, so 
endet der Versicherungsschutz für dieses von mehreren Bau-
werken oder für diesen Teil eines Bauwerkes. 
 

Der Versicherungsschutz endet spätestens zu dem im Versi-
cherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Vor Ende des Versi-
cherungsschutzes kann der Versicherungsnehmer die Verlän-
gerung des Versicherungsschutzes beantragen. 
 

3. Ende des Versicherungsschutzes für versicherte 
Unternehmer 

 

Der Versicherungsschutz eines versicherten Unternehmers 
endet mit dem Zeitpunkt, in dem die Bauleistung oder Teile 
davon abgenommen werden oder nach dem Bauvertrag als 
abgenommen gelten oder in dem der Auftraggeber in Abnah-
meverzug gerät.  
 

Für Baustoffe und Bauteile endet der Versicherungsschutz 
abweichend von Satz 1 einen Monat nach dem Ende des Ver-
sicherungsschutzes für die zugehörige Bauleistung; das gleiche 
gilt für versicherte Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe.  
 

Der Versicherungsschutz endet jedoch spätestens mit dem in 
Nummer 2 genannten Zeitpunkt. 
 
 

§ 4 Folgeprämie 
 

Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der 
jeweiligen Versicherungsperiode fällig. Die Zahlung gilt als 
rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein 
oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt 
ist. Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung ergeben sich aus § 
38 VVG. 
 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprä-
mie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm 
durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 
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§ 5 Lastschriftverfahren 
 

1. Pflichten des Versicherungsnehmers 
 

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren verein-
bart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der 
Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kon-
tos zu sorgen. 
 

2. Änderung des Zahlungsweges 
 

Hat es der Versicherungsnehmer  zu  vertreten, dass eine  oder 
mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, 
nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, 
die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen. 
 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass 
der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende 
Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln. 
 

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlge-
schlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsneh-
mer in Rechnung gestellt werden. 
 
 

§ 6 Ratenzahlung 
 

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten 
bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. 
 

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode 
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer 
Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Ent-
schädigung fällig wird. 
 
 

§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 

Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Versiche-
rungsperiode oder wird es nach Beginn rückwirkend aufgeho-
ben oder von Anfang an wegen arglistiger Täuschung nichtig, 
so gebührt dem Versicherer die Prämie oder die Geschäftsge-
bühr nach Maßgabe der §§ 39 und 80 VVG. 
 
 

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 

1. Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall 
 

a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles 

 

aa) die notwendigen Informationen über die Eigenschaf-
ten oder Veränderungen des Baugrundes und die 
Grundwasserverhältnisse einzuholen und zu beach-
ten; 

 

bb) eine gänzliche Unterbrechung der Arbeiten auf dem 
Baugrundstück oder eines Teils davon dem Versi-
cherer unverzüglich anzuzeigen; 

 

cc) alle sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenhei-
ten einzuhalten. 

 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten 
Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe des 
§ 28 VVG zur Kündigung berechtigt. Eine Kündigung des 
Versicherers wird mit Zugang wirksam. 

 

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls 
 

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls 

 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung 
des Schadens zu sorgen; 

 

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gege-
benenfalls auch mündlich oder telefonisch – anzu-
zeigen; 

 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung – ggf. auch mündlich oder telefo-
nisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestat-
ten; 

 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befol-
gen; erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag 
beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, 
hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu handeln; 

 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Ei-
gentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 
einzureichen; 

 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen 
durch den Versicherer freigegeben worden sind; 
sind Veränderungen unumgänglich,  sind das  Scha- 
denbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. 
durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu 
einer Besichtigung durch den Versicherer aufzube-
wahren; 

 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede 
Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu ertei-
len, die zur Feststellung des Versicherungsfalles 
oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versi-
cherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung ü-
ber Ursache und Höhe des Schadens und über den 
Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; 

 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet 
werden kann; 

 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versi-
cherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten 
gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies 
nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen mög-
lich ist. 

 

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 
oder 2, so ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28 und 82 
VVG leistungsfrei. 
 

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 
 
 

§ 9 Gefahrerhöhung 
 

Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungs-
nehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine 
Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen 
Dritten gestatten. 
 

Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die ihm 
bekannt wird, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, und 
zwar auch dann, wenn sie ohne seinen Willen eintritt. Im Übri-
gen gelten die §§ 23 bis 27 VVG. Danach kann der Versicherer 
zur Kündigung berechtigt sein, eine Vertragsänderung vorneh-
men oder auch leistungsfrei sein. 
 
 

§ 10 Überversicherung 
 

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-
cherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer 
als auch der Versicherungsnehmer nach Maßgabe des § 74 
VVG die Herabsetzung der Versicherungssumme und der 
Prämie verlangen. 
 

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in 
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem 
Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem 
er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis 
erlangt. 
 
 

§ 11 Mehrere Versicherer 
 

1. Anzeigepflicht 
 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere 
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind 
der andere Versicherer und die Versicherungssumme an-
zugeben. 
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2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 
1), ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündi-
gung berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung des 
Versicherers wird mit Zugang wirksam. 
 

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor dem 
Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen 
Versicherung erlangt hat. 
 

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der 
Obliegenheit  weder  für  den  Eintritt oder  die Feststellung  des 
Versicherungsfalles, noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 
 

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversiche-
rung 

 

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen diesel-
be Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungs-
summen zusammen den Versicherungswert oder über-
steigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädi-
gungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der 
anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamt-
schaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, 
dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der 
Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr 
als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlan-
gen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei dem-
selben Versicherer bestehen. 

 

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für 
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus 
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, 
als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, 
aus denen die Prämien errechnet wurde, nur in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinba-
rung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der An-
spruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt 
keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Ver-
trag in Deckung gegeben worden wäre. 
 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung 
in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser 
Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 

 

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt. 
 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 
 

Eine Mehrfachversicherung kann auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers nach Maßgabe des § 79 VVG durch Aufhebung 
oder Herabsetzung der Versicherungssumme des später ge-
schlossenen Vertrages beseitigt werden. 
 

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versi-
cherungssumme und Anpassung der Prämie werden zu dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer 
zugeht. 
 
 

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung 
 

1. Rechte aus dem Vertrag 
 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im 
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) 
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht 
nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicher-
ten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungs-
schein besitzt. 
 

2. Zahlung der Entschädigung 
 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den 
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Ver-
sicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte 

kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des 
Versicherungsnehmers verlangen. 
 

3. Kenntnis und Verhalten 
 

Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsneh-
mers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung 
für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des 
Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen 
des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, 
muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das 
Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur dann zurech-
nen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versiche-
rungsnehmers ist. Im Übrigen gilt § 47 VVG. 
 
 

§ 13 Übergang von Ersatzansprüchen 
 

1. Übergang von Ersatzansprüchen 
 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des 
Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Ein-
tritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der 
Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese 
Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 
 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein 
zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beach-
tung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und 
nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei 
dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken. 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist der 
Versicherer nach Maßgabe des § 86 Abs. 2 VVG leistungsfrei. 
 
 

§ 14 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
 

1. Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der an-
deren Vertragspartei spätestens einen Monat nach Aus-
zahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen 
sein. 

 

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 
 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu 
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der 
laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 
 

3. Kündigung durch Versicherer 
 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 
 
 

§ 15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der 
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsa-
chen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von 
Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.  
 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechts-
kräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen 
Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die 
Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 
 

§ 16 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderun-
gen 

 

1. Form 
 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für 
den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die 
das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar 
gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 
 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in des-
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sen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet 
werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von 
Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 
 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensände-
rung 

 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
oder seines Namens dem Versicherer nicht mitgeteilt, findet § 
13 VVG Anwendung. 
 
 

§ 17 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
 
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 
 

Der Versicherungsvertreter  gilt  als  bevollmächtigt, vom  Versi- 
cherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen 
betreffend 
 

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages; 

 

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung; 

 

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses. 

 

2. Erklärungen des Versicherers 
 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versi-
cherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nach-
träge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 
 

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter 
 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, 
die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Ver-
mittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an 
ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht 
muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, 
wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung 
kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 
 
 

§ 18  Verjährung 
 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den 
Anspruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
erlangen müsste. 
 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versi-
cherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der 
Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform 
mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchstel-
ler nicht mit. 
 

§ 19 Zuständiges Gericht 
 

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländi-
schen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO sowie § 215 
VVG. 
 

§ 20 Anzuwendendes Recht 
 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Besondere Vereinbarungen zur  
Bauleistungsversicherung nach m2-Wohnfläche 
– Rundum-Schutz während der Bauphase – (2008) 
 

 
Geschriebene Besondere Vereinbarungen, die den gedruckten  
Allgemeinen Versicherungsbedingungen und Klauseln vorangehen. 

 
 
 

 Gegenstand der Versicherung  
   

Gegenstand der Versicherung ist Neubau, Umbau oder Aufstockung von Ein- und Mehrfamilienhäusern mit Einliegerwohnung und / 
oder Kellern, Garagen. 
 
 

 Definition der Wohnfläche in Quadratmeter 
 

Wohnfläche ist die Grundfläche aller Wohnungen in dem zu erstellenden Gebäude zuzüglich der zu Hobby- oder sonstigen Zwecken 
auszubauenden Räume und Gebäudeteile und Wintergärten - ausgenommen Treppen, nicht ausgebaute Keller und Speicherräume, 
Balkone, Loggien und Terrasse; ausgebaute Kellerräume sind mit 1/10 der vorhandenen m2-Grundfläche zu bewerten. 
 

 

 Erweiterter Versicherungsort für Baumaterial und Werkzeuge  
 

1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich ausschließlich auf Güter (Baumaterial und Werkzeuge einschließlich Verpackung), die vom 
Versicherungsnehmer mit eigenem Kfz befördert werden, bis 1.500,00 EUR auf Erstes Risiko. 

 Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer spätestens bei Beginn der Beförderung das Eigentum an diesen Gütern im 
Sinne der §§ 929 ff BGB erworben hatte. 

 
2. Der Versicherer ersetzt Verlust oder Beschädigung der versicherten Güter durch 

a) Unfall des die Güter befördernden Kfz; 
b) von außen auf die Güter einwirkende Unfallereignisse; 
c) Elementarereignisse, z. B. Hagel, Sturm; 
d) Brand, Blitzschlag, Explosion; 
e) Einbruchdiebstahl in Kfz und Diebstahl des ganzen Kfz; 
 f) vom Versicherungsnehmer bewiesene verkehrsbedingte Notbremsungen oder Ausweichmanöver, unabhängig von der  

Vorschrift zur ordnungsgemäßen Ladungssicherung. 
 

3. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Schäden, verursacht durch Fehlen oder Mängel der Verpackung sowie durch 
mangelhafte oder unsachgemäße Verladeweise. 

 
4. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die Güter von ihrem letzten Standort aus direkt in das Kfz verbracht 

werden und sich der Fahrtantritt unmittelbar anschließt. 
 Der Versicherungsschutz endet sobald die Güter nach dem Ausladen des Kfz auf der im Versicherungsschein genannten Baustelle 

erstmals abgesetzt werden. 
 Zum Zwecke des Be- und Entladens, dürfen alle üblichen Transportmittel eingesetzt werden, sofern diese hierfür geeignet sind. 
 Der Versicherungsschutz ruht, wenn und solange die Beförderung unterbrochen wird. Die Beförderung ist unterbrochen, sobald 

sich das Kfz nicht in Bewegung befindet und der Motor abgestellt ist. 
 Der Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn die Unterbrechung der Beförderung aufgrund von verkehrs- oder unfallbedingtem 

Stillstand des Kfz, sowie Staus oder Straßenblockaden beruht. 
 
 

 Lagerung von Fertigteilen  
 

Sofern zur Durchführung der versicherten Bauleistung Baufertigteile verwendet werden, sind diese entsprechend den anerkannten 
Regeln der Technik zu lagern. 
Bei Verwendung eines Stapelgerüstes sind Stapelschäden nur dann ersatzpflichtig, wenn das Stapelgerüst den statischen 
Erfordernissen entspricht. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese  Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von 
Abschnitt B § 8 ABN 2008 zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.  
Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2 ABN 2008. Danach kann der Versicherer 
kündigen oder leistungsfrei sein. 
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Herstellerfehler, wie Farbabweichungen, Verfärbungen oder Ungleichmäßigkeiten aller Art der Oberflächenstruktur, Oberflächen- und / 
oder Kantenbeschädigungen sowie Beschädigungen durch Haarrisse, die die statische Verwendbarkeit der Fertigteile nicht 
beeinträchtigen, sind nicht versichert. 

 
 

 Verluste durch Diebstahl     
 

Entschädigung wird geleistet für Verluste durch Diebstahl mit dem Gebäude fest verbundener versicherter Bestandteile (Abschnitt A § 
2 Nr. 2 a) ABN 2008). 

 
 

 Klausel TK 5368 – Verzicht auf Rückgriff gegen versicherte Unternehmer 
 
Abweichend von Abschnitt A § 3 Nr. 3 verzichtet der Versicherer auf den Übergang von Ersatzansprüchen gegen versicherte 
Unternehmer und Subunternehmer als Schadenverursacher wegen Schäden an versicherten Lieferungen und Leistungen, die sie nicht 
selbst erstellt haben; dies gilt jedoch nur, wenn oder soweit der Schadenverursacher gegen Haftpflichtansprüche nicht versichert ist. 
 
 

 Transportwege                  
 

Versicherungsschutz besteht auch auf den Transportwegen zwischen den im Versicherungsvertrag bezeichneten räumlich getrennten 
Bereichen (Abschnitt A § 4 Nr. 2 ABN 2008).  

 
 

 Versicherungssumme          
 

Auf die Bildung der vorläufigen und, nach Ende des Versicherungsschutzes, der endgültigen Versicherungssumme wird verzichtet 
(Abschnitt A § 5 Nr. 2 ABN 2008). 
 

 Unterversicherung          
 

Abschnitt A § 5 Nr. 3 ABN 2008 wird wie folgt ersetzt: 
 
1. Ist bei der Anmeldung zur Versicherung die m2-Wohnfläche entsprechend den Bestimmungen gebildet worden, so werden die 

Bestimmungen über die Unterversicherung nicht angewandt. 
Wohnfläche ist die Grundfläche aller Wohnungen in dem zu erstellenden Gebäude zuzüglich der zu Hobby- oder sonstigen   
Zwecken auszubauenden Räume und Gebäudeteile und Wintergärten - ausgenommen Treppen, nicht ausgebaute Keller und 
Speicherräume, Balkone, Loggien und Terrasse; ausgebaute Kellerräume sind mit 1/10 der vorhandenen m2-Grundfläche zu 
bewerten. 

 
2. Unterversicherung besteht, wenn die m2-Wohnfläche zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles höher als die gemeldete  m2-

Wohnfläche ist. Abschnitt A § 7 Nr. 7 ABN 2008 gilt sinngemäß. 
 
 

 Höchstentschädigung          
 

Die Höchstentschädigung beträgt abweichend von Abschnitt A § 7 Nr. 6 ABN 2008 je Versicherungsfall 500.000,00 EUR. 
Abschnitt A § 7 Nr. 8 ABN 2008 bleibt unberührt. 

  
 

 Klausel TK 5870 – Schäden durch Sturm und Leitungswasser an fertig gestellten Teilen von Bauwerken 
 

1. Abweichend von Abschnitt B § 3 Nr. 2 Satz 4 endet der Versicherungsschutz für Schäden durch Leitungswasser und Sturm, die zu 
Lasten des Auftraggebers gehen erst, wenn die Voraussetzungen gemäß Abschnitt B § 3 Nr. 2 a) - c) für das ganze Bauwerk 
vorliegen. 

2. Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- und Ableitungsrohren, den sonstigen Einrichtungen der Wasserversorgung oder der 
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen bestimmungswidrig ausgetreten ist. 

Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen 
Leitungswasser gleich. 
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Bei besonderen Risikoverhältnissen zusätzlich vertraglich vereinbarte Klauseln 
 
 

 Klausel TK 5256 – Aggressives Grundwasser 
 

1. Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a)  hat der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles, sofern Schäden durch 
aggressives Grundwasser möglich sind, rechtzeitig eine Erst- und – falls erforderlich– eine Kontrollanalyse durchzuführen und 
deren Ergebnis zu beachten. 

2. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe 
von Abschnitt B § 8 zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 
Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2. Danach kann der Versicherer 
kündigen oder leistungsfrei sein. 

 
 

 Klausel TK 5257 – Undichtigkeit und Wasserdurchlässigkeit; Risse im Beton 
 

1. Undichtigkeit oder Wasserdurchlässigkeit sowie nicht dicht hergestellte oder aus sonstigen Gründen ungeeignete Isolierungen 
sind nicht entschädigungspflichtig, wenn sie einen Mangel der Bauleistung darstellen. 

2. Risse im Beton sind nur dann entschädigungspflichtig, wenn sie unvorhergesehen entstanden sind. Solche Schäden können 
vorhersehbar insbesondere dann sein, wenn sie infolge von Kriech-, Schwind-, Temperatur- oder sonstigen statisch bedingten 
Spannungen entstehen. 

 
 

 Klausel TK 5859 – Gefahr des Aufschwimmens 
 

1. Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) hat der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles die Lieferungen und 
Leistungen durch ausreichende und funktionsfähige Flutungsmöglichkeiten oder Ballast zu sichern, sofern die Gefahr des 
Aufschwimmens besteht. 

2. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe 
von Abschnitt B § 8 zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 
Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2. Danach kann der Versicherer 
kündigen oder leistungsfrei sein. 

                                              
 

 Klausel TK 5260 – Baustellen im Bereich von Gewässern oder in Bereichen, in denen das Grundwasser durch Gewässer 
beeinflusst wird 

 
1.  Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 4 c) leistet der Versicherer Entschädigung für Schäden durch Wassereinbrüche oder 

Ansteigen des Grundwassers, wenn diese Ereignisse infolge eines anderen entschädigungspflichtigen Schadens eintreten. 

2. Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) hat der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles Spundwände und 
Fangedämme sowie Joche und sonstige Hilfskonstruktionen 

a) in einem standsicheren Zustand zu errichten und 
b) die Standsicherheit laufend durch die notwendigen Maßnahmen zu gewährleisten. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 2 genannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der 
Versicherer nach Maßgabe von Abschnitt B § 8 zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, gilt Abschnitt B § 9 Satz 2. Danach kann der Versicherer 
kündigen oder leistungsfrei sein. 

3. Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 2 leistet der Versicherer Entschädigung für Schäden durch ungewöhnliches Hochwasser 
oder durch Ansteigen des Grundwassers infolge ungewöhnlichen Hochwassers. Hochwasser gilt als ungewöhnlich, wenn 
folgende Wasserstände oder Wassermengen überschritten sind:  

Gewässer: 
Pegel: 
Fluss-km: 
Pegelnull:  m ü. NN 
Wasserstände/Wassermengen: 

 

November Dezember Januar Februar März April 
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Mai Juni Juli August September Oktober 

      

 

 

 

 

 

 

4. Wurden Wasserstände oder Wassermengen gemäß Nr. 3 nicht vereinbart, so tritt an deren Stelle für jeden Monat der höchste 
Wasserstand oder die größte Wassermenge, die während der letzten 10 Jahre an dem Versicherungsort am nächsten gelegenen 
und durch die Baumaßnahmen nicht beeinflussten amtlichen Pegel erreicht wurden. Spitzenwerte, die für einen Monat 
außergewöhnlich sind, bleiben hierbei unberücksichtigt. 

Besteht ein für den Versicherungsort maßgebender amtlicher Pegel nicht, so tritt an die Stelle der Wasserstände oder 
Wassermengen gemäß Nr. 3 der Wasserstand oder die Wassermenge, mit der am Versicherungsort zur Zeit des 
Versicherungsfalls zu rechnen war. Spitzenwerte, die für einen Monat außergewöhnlich sind, bleiben hierbei unberücksichtigt. 

5. Nur wenn dies besonders vereinbart ist, leistet der Versicherer abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 2 Entschädigung für Schäden 
durch außergewöhnliches Hochwasser oder durch Ansteigen des Grundwassers infolge außergewöhnlichen Hochwassers. Dies 
gilt auch für Schäden, die das Hochwasser verursacht, bevor es den außergewöhnlichen Wert erreicht hat, die aber mit 
Sicherheit auch nach dem Zeitpunkt eingetreten wären. 

Hochwasser gilt als außergewöhnlich, wenn folgende Wasserstände oder Wassermengen überschritten sind: 

Gewässer: 
Pegel: 
Fluss-km: 

  Pegelnull:   m ü. NN 
Wasserstände/Wassermengen: 

 
November Dezember Januar Februar März April 

      

      

Mai Juni Juli August September Oktober 

      

 
6. Wurden Wasserstände oder Wassermengen gemäß Nr. 5 nicht vereinbart, so tritt an deren Stelle der Wasserstand oder die 

Wassermenge, von denen an Schäden durch Hochwasser oder durch Ansteigen des Grundwassers infolge von Hochwasser 
unabwendbare Umstände im Sinn der VOB in der bei Abschluss des Versicherungsvertrages aktuellen Fassung darstellen. 

 
 

Außergewöhnliches Hochwasser 

Schäden durch außergewöhnliches Hochwasser oder durch Ansteigen des Grundwassers infolge außergewöhnlichen Hochwassers 
gemäß Klausel TV 5260, Ziffer 5 sind versichert.  
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Merkblatt zur   

Datenverarbeitung   
 

 

 

 

Vorbemerkung 

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe 

der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen 

sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich ab-

wickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versicher-

tengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisheri-

gen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekanntgege-

benen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutz-

gesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und 

-nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvor-

schrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das 

BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies 

im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses 

oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder 

soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwort-

lichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme be-

steht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem 

Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.  

 

 

Einwilligungserklärung 

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessen-

abwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für 

die Datenverarbeitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Ein-

willigungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese 

gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet 

jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit 

Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen 

Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz 

oder teilweise gestrichen, kommt es unter Umständen nicht zu 

einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise 

gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung 

und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, 

wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.  

 

 

Schweigepflichtentbindungserklärung 

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die – wie z. B. 

beim Arzt – einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Er-

laubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der 

Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) 

ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel 

enthalten. 

 

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 

Datenverarbeitung und -nutzung nennen.  

 

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig 

sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). 

Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten, wie 

Kundennummer (Partnernummer), Versicherungsnummer, Versi-

cherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung 

sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines 

Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes, geführt 

(Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre 

Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie 

z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Fest-

stellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder 

bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leis-

tungsdaten).  

 

2. Datenübermittlung an Rückversicherer 

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer 

stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken 

achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an 

Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer 

benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische An-

gaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versi-

cherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags, sowie im 

Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der 

Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die 

dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen 

Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, 

denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.  

 

3. Datenübermittlung an andere Versicherer 

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei 

Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 

Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die 

Schadensabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu ge-

hören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mit-

teilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, 

bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungs-

missbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den An-

gaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Fest-

stellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es er-

forderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder ent-

sprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.  

 

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Mehrfachversicherun-

gen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsab-

kommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter 

den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weiterge-

geben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versi-

cherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, 

wie Schadenhöhe und Schadentag.  

 

4. Zentrale Hinweissysteme 

Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig 

sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachver-

halts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfra-

gen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer 

zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer 

zu beantworten. Dazu bestehen beim Gesamtverband der Deut-

schen Versicherungswirtschaft e. V. zentrale Hinweissysteme. Die 

Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt 

lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt 

werden dürfen, also nur, soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt 

sind. 

 

Beispiele: 

Kfz-Versicherung 

 Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen 

sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versiche-

rungsmissbrauchs besteht  

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung  
 

LLebensversicherung 

 Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. 

Annahme mit Beitragszuschlag 

– aus versicherungsmedizinischen Gründen, 

– aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer, wegen 

   verweigerter Nachuntersuchung 

 Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung 

seitens des Versicherers 
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 Ablehnung des Vertrages seitens des Versicherungsnehmers 

wegen geforderter Beitragszuschläge 

Zweck: Risikoprüfung 
 

RRechtsschutzversicherung 

 Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Ver-

tragsablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Ver-

sicherungsfällen in zwölf Monaten 

 Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den 

Versicherer nach mindestens drei Versicherungsfällen 

innerhalb von 36 Monaten 

 Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen 

Vertragsablauf bei konkret begründetem Verdacht einer 

betrügerischen Inanspruchnahme der Versicherung 

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der 
Antragstellung 
 

Sachversicherung 

 Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung 

vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versiche-

rungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte 

Schadensummen erreicht sind 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren 
Missbrauchs 
 

Transportversicherung 

 Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmiss-

brauchs) Schadensfällen, insbesondere in der Reisegepäck-

versicherung 

Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versiche-
rungsmissbrauch 
 

Unfallversicherung 

 Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen 

Anzeigepflicht 

 Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverlet-

zung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder 

von Unfallfolgen 

 außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach 

Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung 

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmiss-
brauch 
 

Allgemeine Haftpflichtversicherung 

 Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Per-

sonen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs 

besteht 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung 
 

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Versiche-

rungsgruppe 

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachver-

sicherung) und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bau-

sparen, Kapitalanlagen, Immobilien) werden durch rechtlich selbst-

ständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfas-

senden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die 

Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen. Zur 

Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie 

das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse 

nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen 

Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre Versiche-

rungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Ihre 

Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, 

Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Daten-

sammlung geführt. Dabei sind die sogenannten Partnerdaten (z. B. 

Name, Adresse, Versicherungsnummer, Kontonummer, Bankleit-

zahl, bestehende Verträge) von allen Unternehmen der Versiche-

rungsgruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post 

immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort 

der zuständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge kön-

nen so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. 

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten 

sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe 

abfragbar. Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreu-

ung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen be-

nötigt und verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von 

„Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des Bundesdaten-

schutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten – wie 

z. B. Gesundheits- und Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter aus-

schließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen. 

 

Unserer Unternehmensgruppe gehören zurzeit folgende 

Unternehmen an:   

 DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft 

 DEUTSCHER HEROLD Aktiengesellschaft 

 Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesell-

schaft 

 Zurich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) 

 Zurich Versicherung Aktiengesellschaft (Deutschland) 

 Zürich Versicherungs-Gesellschaft Niederlassung für 

Deutschland 

 Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft Niederlassung für 

Deutschland 

 Zurich Group Invest Europe (Deutschland) GmbH 

 Zurich Rechtsschutz-Schadenservice GmbH 

 Bonner Akademie Gesellschaft für DV- und Management 

Training, Bildung und Beratung mbH 

 Zurich Service GmbH  

 Bonnfinanz AG für Vermögensberatung und Vermittlung 

 Deutscher Pensionsfonds Aktiengesellschaft 

 Zürich Vertriebs GmbH  

 TDG Tele-Dienste GmbH 

 ADAC Autoversicherung AG 

 Zurich Kunden Center GmbH 

 

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Ver-

mittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in 

weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparverträge, 

Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkas-

sen und Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften außerhalb 

der Gruppe zusammen. 

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermitt-

lung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so 

gewonnenen Kunden. So vermitteln z. B. die Kreditinstitute im Rah-

men einer Kundenberatung/-betreuung Versicherungen als 

Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleistungsprodukten. 

 

Für die Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die fol-

genden Ausführungen unter Punkt 6. 

 

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler 

In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des 

sonstigen Dienstleistungsangebotes unserer Unternehmensgruppe 

bzw. unserer Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer 

Vermittler beraten und betreut. Vermittler in diesem Sinne sind 

neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im 

Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch 

Kreditinstitute, Bausparkassen u. a. Um seine Aufgaben ordnungs-

gemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu diesen Zwecken 

von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen An-

gaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Ver-

sicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und 

des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versiche-
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rungsleistungen, sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben 

über andere finanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand 

Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich zum Zweck von Vertrags-

anpassungen in der Personenversicherung können an den zustän-

digen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. 

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbe-

zogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreu-

ung des Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen der 

kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich 

und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und 

seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsge-

heimnis und Datengeheimnis) zu beachten. 

Der für die Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. 

Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündi-

gung des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das 

Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert. 

 

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre 

Rechte 

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz 

neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf 

Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf 

Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespei-

cherten Daten. 

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden 

Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres 

Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Aus-

kunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim 

Rückversicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer.  
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